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Lernzentrum
Nienhagen
Tel. 0 51 44 / 560 97 99
Mo. – Fr. 14.00 – 18.00 Uhr

Am Thie 4 · 29339 Wathlingen
Telefon 0 51 44 / 9 08 99 88

Öffnungszeiten:
Fr:  9.00 Uhr – 12.30 Uhr

14.30 Uhr – 18.00 Uhr
Sa:  9.00 Uhr – 12.30 Uhr

Terminshopping
nach Vereinbarung unter

Tel. 01 72 - 4 13 01 76

Ab 18. März 2021
sind wir wieder da!

Blumen-Eggers
Himmlisch gut & teuflisch günstig

Mo. – Fr. 9.00 – 18.00 Uhr
Samstag 8.00 – 13.00 Uhr

Adelheidsdorf:
Gewerbering 13A
Tel. 05141/889069-0– WIEDER GEÖFFNET –

Jetzt wieder über
10.000 Frühlingsblüher
für Sie bei uns zur Auswahl!

Wir freuen uns, Sie hier
bei uns begrüßen zu dürfen!

Unsere Hilfe bei
Recht und Steuern! S. 10

Abschied vom Leben –
wir helfen in

schweren Stunden S. 5

Unsere Nachbarn
in Ehlershausen S. 7

Abschied vom Leben –
wir helfen in

schweren Stunden S. 5

Wirtschaftsnetzwerk
Aller-Fuhse-Aue S. 8+9

Unsere Nachbarn
in Ehlershausen S. 7

Wirtschaftsnetzwerk
Aller-Fuhse-Aue S. 8+9

Unsere Hilfe bei
Recht und Steuern! S. 10



Öffnungszeiten und Telefonnummern
der Verwaltung der Samtgemeinde Wathlingen

Samtgemeindebürgermeister Wolfgang Grube .................................................. 491-11

E-Mail: Samtgemeinde-Wathlingen@wathlingen.de .......................................................

Allgemeiner Vertreter Stefan Hausknecht .......................................................... 491-50

Gleichstellungsbeauftragte Evelyn Hollmann .................................. 01 70 - 7 11 20 82

Bauamt Patricia Stark ........................................................................................ 491-32

    – Abteilung Bauverwaltung Patricia Stark ..................................................... 491-32

    – Abteilung Hoch- und Tiefbau, Umwelt Lothar Niebuhr ................................ 491-34

Amt für Steuerung und Personal Kay Peters ..................................................... 491-42

Amt für Finanzen Thorsten Borchers ................................................................. 491-24

Amt für Bürgerservice, Ordnung und Soziales Lena Baacke ............................. 491-16

Familienbüros der SG Wathlingen: KESS Nienhagen und KESS Wathlingen
Mo. – Fr. 9.00 – 12.00 Uhr und 15.00 – 17.00 Uhr .......................... 0 51 44 - 97 06 27

Klärwerk (bei Störungen) ................................................................ 01 72 - 7 09 38 73

Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Wathlingen

Gemeinde Adelheidsdorf Bürgermeisterin Heike Behrens .... Tel. 0 51 44 / 491-0, Fax: 491-27

Gemeinde Nienhagen Bürgermeister Jörg Makel ............. Tel. 0 51 44 / 491-93, Fax: 491-90

Gemeinde Wathlingen Bürgermeister Torsten Harms ....... Tel. 0 51 44 / 491-71, Fax: 491-77

Telefonvermittlung
Ottokar Franke, Pascal Belitz
Tel. 05144-491-0
Fax 05144-491-27
E-Mail Samtgemeinde-
Wathlingen@wathlingen.de

Wir sind gern
für Sie da!

Öffnungszeiten Bürgerbüro/-information
der Samtgemeinde Wathlingen
Montag: 8.00 – 12.00 Uhr
Dienstag: 8.00 – 12.00 Uhr 14.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch: 8.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag: 8.00 – 12.00 Uhr 14.00 – 17.30 Uhr
Freitag: 8.00 – 12.00 Uhr
Rathaus Wathlingen:
Frau Hallmann ................................................... 491-69
Frau Hellbusch ................................................... 491-68
Frau Rösch ........................................................ 491-67
Rathaus Nienhagen:
Frau Pohl ......................................................... 491-52
Frau Schultze .................................................. 491-57

SOZIALSTATION
WATHLINGEN/FLOTWEDEL

- staatlich anerkannt seit 1981 -
Wir informieren und beraten Sie gern und sind

Tag und Nacht erreichbar – auch an Sonn- und Feiertagen
Wir sind Kooperationspartner des Allgemeinen Krankenhaus Celle

für ambulante Versorgung bei Ihnen zu Hause

Wir bieten Ihnen an:
Häusliche Krankenpflege / Schwerstpflege, Altenpflege,
Verleih von Krankenpflegehilfsmitteln

Leitende Pflegefachkraft/Pflegedienstleitung
Michaela Schnoor ................................................................ Tel. (05086) 8238

Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeschwester:
Gemeinde Nienhagen, Adelheidsdorf ...... Hanna Wedekind-Nünemann . Tel.: (05085) 981289
......................................................... Heidrun Blazek ........... Tel.: (05141) 9776804

Gemeinde Wathlingen .................... Manuela Drüsedau ... Tel.: (05144) 490960
......................................................... Jessica Bahr .................. Tel.: (05085) 9713226

Gemeinde Langlingen ..................... Daniela Feilbach ...... Tel.: (05375) 982643
Gemeinde Wienhausen, Eicklingen .. Heike Salwey ........... Tel.: (05082) 914438
und Bröckel ....................................... Ingrid Baden ................ Tel.: (05144) 6673341

In der Anlauf- und Vermittlungsstelle im Rathaus Nienhagen, Dorfstraße 41,
sind wir montags – freitags 8.00 bis 13.00 Uhr, Telefon (05144) 3300, für Sie da.

www.sozialstation-wathlingen-flotwedel.de

Polizeistation Wathlingen ........................................................ (0 51 44) 49 54 60
Notruf für Feuerwehr und Rettungsdienst......................................112
ASB Kranken- und Behindertentransport Celle .......................... (0 51 41) 23 00 1
ASB Tagespflege für Senioren .................................................. (0 51 41) 23 00 1
ASB Tagespflegeeinrichtung ................................................. (0 51 41) 977 18 94
Qualifizierter Krankentransport, Landkreis Celle, Feuerwehr- und Rettungsleitstelle
sowie Augenärztlicher Notdienst ................................................ (05141) 911911
Krankentransport (Tag u. Nacht), Tragestuhltransporte, Dialysefahrten (liegend),
über die Leitstelle des Landkreises Celle ..................................... (05141) 911911
Johanniter-Unfall-Hilfe Celle Kranken- und Behindertenfahrdienst . (0 51 41) 1 92 14
Malteser Hilfsdienst (Behinderten und Krankenfahrten) .............. (0 51 41) 905 40
Med. Klinik des St. Krankenh., Salzdahlumer Str. 90, Braunschw. ... (05 31) 5 95 13 25
Gift Informationszentrum Nord der Universität Göttingen ................ (05 51) 19240
Der Paritätische, Haus der Familie „Hilfe für Schwangere“ ........... (05141) 214444
Frauenhaus Celle e.V. (Tag u. Nacht erreichbar) ........................... (05141) 25788
Frauen- und Kinderschutzhaus (Tag u. Nacht erreichbar) ............... (05141) 6633
SVO Störungsmeldungen für Strom, Gas, Wasser, SVO Energie GmbH ... (0 8 00) 786-4357
Allgemeiner Sozialdienst des Kreisjugendamtes Celle:
Allgemeiner Sozialdienst: Wathlingen u. Adelheidsdorf .......... (0 51 41) 916-43 64
Allgemeiner Sozialdienst: Nienhagen .................................... (0 51 41) 916-43 59
Erziehungsberatungsstelle des LK Celle für Kinder, Jugdl. und Erw. . (0 51 41) 916-44 00
Pflege Notaufnahme „Senorenresidenz Herzogin Agnes“ Tag u. Nacht . (0171) 209 81 39

Das Amtliche Mitteilungsblatt »Wathlinger Bote« erscheint wöchentlich samstags mit
einer Auflage von 7000 Exemplaren. Verantwortlich für den amtlichen Teil des Wathlinger
Boten ist der Samtgemeindebürgermeister. Verantwortlich für den außeramtlichen Teil:
Svenja Rebmann und Ingeborg Varchmin. Redaktionelle Mitarbeiter: Pascal Mühlstein,
Nina Hartkemeier, Heike Michaelis und Reinhilde Fusch. Druck: Cellesche Zeitung, Schwei-
ger & Pick Verlag, Pfingsten GmbH & Co. KG. Zur Zeit gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 3 vom
1. Januar 2002
Die vom Moor Verlag gestalteten und gesetzten Texte und Anzeigen dürfen nur mit
schriftlicher Genehmigung des Verlages für andere Presseerzeugnisse verwendet
werden. Der Auftraggeber übernimmt die Verantwortung für den Nachdruck ferti-
ger Anzeigenvorlagen in bezug auf eventuelle Urheberrechte.
Der Moor Verlag behält sich vor, Berichte und Leserbriefe zu kürzen. Für unaufge-
forderte Manuskripte und Fotos übernimmt der »Moor Verlag« keine Gewähr. Für
Rücksendungen bitte einen frankierten Briefumschlag mitsenden.
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Svenja Rebmann
Großmoorer Verlag

Gartenstraße 11
29352 Großmoor

 05085-7427
Fax 05085-7499

info@moorverlag.de
www.moorverlag.de Bürozeiten: Mo. – Do. 9.00 – 17.00 Uhr, Fr. 9.00 – 15.00

BEREITSCHAFTSDIENSTE
ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
Bitte erfragen Sie unter der kostenlosen

Rufnummer 116 117
den ärztlichen Bereitschaftsdienst

in der Nacht, am Wochenende
und an Feiertagen.

APOTHEKENDIENST

REGIONALE APOTHEKEN
Samstag, 13.3.2021

Oliven Apotheke
Herzogin-Agnes-Platz. 7, Nienhagen,

Tel. 0 51 44 / 49 53 53
Sonntag, 14.3.2021

Apotheke am Hausarztzentrum
Feldstr. 5, 31311 Uetze,
Tel. 05147 / 9 79 45 45

Montag, 15.3.2021
Apotheke Schnaith

Marktstraße 41, Burgdorf, Tel. 0 51 36 / 21 22
Dienstag, 16.3.2021
Apotheke im Ghz

Norderneystraße 1, Burgdorf, Tel. 0 51 36 / 8 87 30
Mittwoch, 17.3.2021

APOFOX Apotheke Burgdorf
Marktstr. 28, 31303 Burgdorf,

Tel. 0 51 36 / 21 22
Donnerstag, 18.3.2021

Neustadt-Apotheke
Hannoversche Neustadt 49, Burgdorf,

Tel. 0 51 36 / 52 78
Freitag, 19.3.2021
Löwen-Apotheke

Spittaplatz 7, Burgdorf, Tel. 0 51 36 / 22 35

CELLER APOTHEKEN
Samstag, 13.3.2021

Vital-Apotheke im AllerCenter
Zur Hasselklinik 3, Celle, Tel. 0 51 41 / 928 40

Sonntag, 14.3.2021
antares-Apotheke Gesundheitszentrum

Sägemühlenstraße 1, Celle,
Tel. 0 51 41 / 90 03 60
Montag, 15.3.2021

Vital Apotheke
An der Hasenbahn 3, Celle, Tel. 0 51 41 / 90 90 99 - 0

Dienstag, 16.3.2021
Apotheke Westercelle

Westercellerstraße 19, Celle-Westercelle,
Tel. 05141/83355

Mittwoch, 17.3.2021
Apotheke Klein Hehlen

Witzlebenstraße 10, Celle-Klein Hehlen,
Tel. 0 51 41 / 5 53 02

Donnerstag, 18.3.2021
Schloß-Apotheke

Stechbahn 5, Celle, Tel. 0 51 41 / 77 00
Freitag, 19.3.2021
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St. Georg-Apotheke
Altencellertorstr.4, Celle, Tel. 0 51 41 / 28 222
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Information zur geplanten Öffnung der Büchereien

Wir sind nachhaltig weil ….

Fisch Schmidt · 29352 Großmoor · Tel. 0 50 85 - 71 26 · www.Fisch-Schmidt.de

FISCH SCHMIDT
Fisch

zu Ostern!
Für Karfreitag und Ihre Ostertafel

Frische grätenfreie Fischfilets
zum Grillen, Braten oder Dünsten,

Riesengarnelen aus Wildfang,
feine hausgemachte Salate + Feinkost,
feinster handgeschnittener Räucherlachs,
Graved Lachs, geräucherte Forellen + Aale

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung

fischhandel-schmidt@t-online.de
Tel. 0 50 85 -7126

Auf Vorbestellung
ger. Forellen von

den Aschauteichen

Achtung

Standorte in der Osterwoche
Mittwoch, 31. März
Nienhagen: EDEKA Müller 9.00 – 18.00 Uhr

Wienhausen: Fleischerei Zimmermann 9.00 – 13.00 Uhr

Donnerstag, 1. April
Lachendorf: Wochenmarkt 8.00 – 12.30 Uhr

Ehlershausen: EDEKA Cramer Achtung 14.30 – 18.00 Uhr

Eicklingen: EDEKA Ankermann Achtung 15.00 – 18.00 Uhr

Samstag, 2. April
Celle: Wochenmarkt Heese 7.30 – 12.30 Uhr

Die Woche nach Ostern (06. – 10. April) kein Verkauf.

Weitere Verkaufsstellen auf unserer Internetseit
e

Seit
 1949

Lachs für
Lammlachs

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
die Samtgemeinde Wath-
lingen bereitet das Dorf-
gemeinschaftshaus Nien-
horst als kommunales
Impfzentrum für die Bür-

gerinnen und Bürger der Samtgemeinde
Wathlingen vor.
Allerorts wird die Erwartung geäußert,
dass nun bald so viel Impfstoff geliefert
wird, dass das Impfzentrum in Celle diese
Mengen nicht täglich verimpfen kann.
Der Landkreis Celle hat daher mit den
kreisangehörigen Kommunen gesprochen
und Planungen forciert, wonach je Kom-
mune ein kommunales Impfzentrum für
die Bevölkerung entstehen sollte.
In der Gemeinde Lachendorf erfolgt Mitte
März dazu ein Testlauf, dessen Ergebnisse
in die Umsetzung auch des Impfzentrums
im DGH Nienhorst einfließen werden.
Ausstattung, Technik, Wegweiser sind
weitmöglich vorbereitet und so wird die
Samtgemeinde Wathlingen binnen weni-
ger Tage nach einer entsprechenden Ent-
scheidung des Landes und in Absprache

mit dem Landkreis Celle das DGH Nien-
horst für die Durchführung von Impfun-
gen im Rahmen der bekannten Priorisie-
rung der Impfberechtigten fertig ausgestat-
tet bereitstellen können.
Mein ausdrücklicher Dank gilt Heike Beh-
rens, Torsten Harms und Jörg Makel, die
als Bürgermeister*in verschiedene Lie-
genschaften für die Standortauswahl an-
geboten bzw. die Auswahl konstruktiv
unterstützt haben.
Trotz aller Anzeichen für eine positivere
Entwicklung der Anzahl der Impfungen
dürfen wir aber alle gemeinsam nicht ver-
gessen, dass es weiterhin die geltenden
bekannten Hygieneregeln strikt zu
beachten gilt. Dies macht auch die
vergleichsweise hohe Zahl der infizier-
ten Menschen in unserer Samtgemeinde
Wathlingen deutlich.
Und auch die aktuellen ersten Lockerun-
gen sind nur möglich, wenn wir uns sehr
genau an die jeweils geltenden Hygiene-
konzepte halten.
Bleiben Sie gesund
Ihr Samtgemeindebürgermeister
Wolfgang Grube

Liebe Leserinnen und Leser,
wie Sie vielleicht der Presse entnommen
haben, dürften Büchereien in Niedersach-
sen unter strengen Auflagen für den Pu-
blikumsverkehr wieder öffnen.
In Absprache mit der Verwaltung der Samt-
gemeinde haben wir uns dazu entschlossen
die Büchereien in Nienhagen und Wathlin-
gen trotzdem bis Ostern für den Publikums-
verkehr geschlossen zu lassen.
Mit Blick auf die Öffnung vieler Einrich-
tungen und die voranschreitende Verbrei-
tung der Virusmutationen, möchten wir zu
Ihrer Sicherheit noch ein wenig mit der
Öffnung beider Büchereien warten. Die
Gesundheit aller Besucher steht hier an
erster Stelle. Wir möchten, dass jeder Bü-
chereibesuch so sicher wie möglich ist und
das eigenständige Stöbern an den Rega-
len Ihnen wieder Freude bereit. Dafür ar-
beiten wir bereits für Sie an den entspre-
chenden Maßnahmen und Konzepten und
wir hoffen auf Ihr Verständnis.
Der kontaktlose Abholservice in der Büche-

rei Wathlingen steht natürlich
weiterhin für Sie zur Verfügung.
Melden Sie sich von Montag bis
Donnerstag von 10-17 Uhr gerne
in der Bücherei (05144-4122) oder per Email
(buecherei-wathlingen@gmx.de) und geben
ihre Bestellungen und Medienwünsche an
das Team  weiter. Am vereinbarten Abhol-
tag steht dann eine Medientüte für Sie zur
Abholung im Foyer des 4G Parks bereit.
Dieser Service steht für Sie auch während
der Osterferien zur Verfügung. So haben
auch die Schülerinnen und Schüler die
Möglichkeit dieses Angebot in Anspruch
zu nehmen.
Alle entliehen Medien werden bis zur
kompletten Öffnung beider Büchereien
weiterhin verlängert und es fallen keine
Mahn- und Versäumnisgebühren an.
Wir hoffen sehr Sie nach Ostern wieder in
beiden Büchereien in Nienhagen und
Wathlingen persönlich begrüßen können.
Bis dahin, bleiben Sie gesund!
Ihr Büchereiteam

… wir im Klärwerk darauf ach-
ten, dass die Reinigungsarbei-
ten ausschließlich mit Brun-
nenwasser anstatt Trinkwasser durchge-
führt werden.
Was können wir hier in der Samtgemein-
de noch verbessern?

Diese Frage möchten wir die-
sen Wochen gern an Sie wei-
tergeben. Was kann die Samt-

gemeinde Wathlingen in Sachen Nachhal-
tigkeit noch verbessern? Ihre Vorschläge
können Sie gern per Mail an
andre.arndt@wathlingen.de schreiben.

Ankündigung einer Baustelle in Dasselsbruch
Die Samtgemeinde Wathlingen saniert die
Strecke Konitzer Straße zwischen Zwil-
lingstraße und Dorfstraße sowie die Dorf-
straße zwischen Konitzer Str. und Ortsmit-
te Dasselsbruch durch Verbreiterung und
Hocheinbau. Die Arbeiten Beginnen am
22.3. und werden voraussichtlich in der
Woche nach Ostern beendet. Die Arbei-
ten erfolgen unter Vollsperrung der kom-
pletten Strecke. Die Umleitung wird aus-
geschildert. Die Müllabfuhr wird nach
Plan aufrecht erhalten und der Busverkehr

wird bis zum Beginn der Osterferien
ebenfalls aufrecht erhalten. Während der
Osterferien wird der Busverkehr (Linie
700) in diesem Bereich eingestellt und
fährt eine Alternativstrecke ab Hauptstra-
ße Ecke Zwillingstraße in Richtung Groß-
moor. Weiter Informationen erhalten Sie
von der CEBUS in Celle. Falls Sie Fragen
zur Baustelle haben, steht Ihnen Herr Nie-
buhr im Rathaus Wathlingen unter der
Nummer 05144-49134 zur Verfügung

Ihr Samtgemeindebürgermeister
Wolfgang Grube informiert:

Samtgemeinde Wathlingen bereitet kommunales Impfzentrum
im Dorfgemeinschaftshaus Nienhorst vor

Die Naturkontaktstation ist ab 15.3. geöffnet
Die artenreiche und abwechslungsreiche
Naturkontaktstation ist ab 15.3. von mon-
tags bis donnerstags von 9.00 – 15.00 Uhr
geöffnet. Der große Garten lädt Sie ein als
Naherholungsziel, zu Rundgängen, zu
Naturbeobachtungen und zu Entdeckun-
gen der erwachenden Natur, zum Fotogra-
fieren oder einfach mal für eine Pause in
der Sonne zu machen. Bitte tragen Sie sich
in die Anwesenheitsliste am Eingang ein
und halten Sie die Corona-Hygienericht-
linien ein. Viel Spaß und Herzlich will-
kommen.

Das Team der Naturkontaktstation und der
Förderverein Naturkontaktstation hoffen,
dass auch mit dem Veranstaltungskalen-
der im April, unter Einhaltung der Cora-
na-Vorgaben, gestartet werden kann. Wei-
tere Informationen erhalten Sie in Kürze
hier und auf der Internetseite der Samtge-
meinde Wathlingen.
Für weitere Informationen melden Sie sich
bitte bei Frau Gehrke, Rathaus Wathlin-
gen, Umweltangelegenheiten und Grün,
Tel. 05144/491-41 oder
Monika.Gehrke@Wathlingen.de .

Frühlingszeit – Fahrradzeit
Der Landkreis Celle hat in Kooperation mit
den Gemeinden sehr informative Fahrrad-
touren ausgearbeitet. zu den verschiedenen
Themenrouten gibt es jeweils ein kosten-
loses Faltblatt passend für die Westentasche.

Eine Auswahl an Faltblättern finden Sie in
den Rathäusern und auf der Naturkontakts-
tation. Zusätzlich gibt es die Tourenange-
bot auf der Internetseite www.region-cel-
le-navigator.de zum Herunterladen.
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Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Wathlingen
Bebauungsplan Nr. 32

„Wathlingen Nord“, 1. Änderung
Öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2)
BauGB
Aufgrund des § 2 Abs. 1 des Baugesetz-
buches (BauGB) vom 3. November 2017
(BGBl. I S. 3634) in der zuletzt geltenden
Fassung hat der Verwaltungsausschuss der
Gemeinde Wathlingen am 24.11.2020 die
Aufstellung der 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 32 „Wathlingen Nord“ und
gleichzeitig die öffentliche Auslegung des
Entwurfes mit Begründung gemäß § 3
Abs. 2 in Verbindung mit § 13a BauGB
beschlossen.
Wegen eines Formfehlers in der Bekannt-
machung ist eine Wiederholung der öffent-
lichen Auslegung erforderlich.
Der Geltungsbereich der 1. Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 32 „Wathlingen
Nord“ liegt im Norden Wathlingens öst-
lich des Hasklintweges und ist in der nach-
folgenden Planskizze dargestellt:

Ziel und Zweck der Planung
Durch die Planänderung soll der Bau ei-
ner Lagerhalle ermöglicht werden, die im
Zusammenhang mit dem nördlich angren-
zenden Kläranlagenbetrieb benötigt wird.
Die Fläche für die Kleintierzucht, die in
diesem Bereich bislang nicht realisiert
wurde, wird insoweit hier aufgehoben.
Um sicherzustellen, dass die weiter süd-
lich vorhandene Wohnbebauung durch die
Änderung keinen Immissionen aus dem
Kläranlagenbetrieb ausgesetzt ist, wird die
bauliche Nutzung im Änderungsbereich
auf die geplante Lagerhalle beschränkt.
Der Entwurf der 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 32 „Wathlingen Nord“ mit
Begründung wird vom 22.3.2021 bis ein-
schließlich 22.4.2021 in der Bauabteilung
der Samtgemeinde Wathlingen, 1. OG, Am
Schmiedeberg 1, 29339 Wathlingen, wäh-
rend der Dienststunden
Montag - Freitag 08.00 - 12.00 Uhr

Dienstag 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag 14.00 - 17.30 Uhr
gemäß § 3 (2) BauGB öffentlich ausge-
legt. Aus Gründen des Infektionsschutzes
wird vor dem Betreten des Rathauses um
eine Terminabsprache gebeten (05144-
491/32), das Rathaus ist jedoch geöffnet.
Im Rathaus ist das Tragen einer Mund- /
Nasenbedeckung erforderlich.
Auf Verlangen wird über deren Inhalt Aus-
kunft erteilt. Die Unterlagen sind ebenfalls
auf der Homepage der Samtgemeinde
Wathlingen https://www.wathlingen.de
einsehbar.
Die vorliegende Bebauungsplanänderung
dient der Innenentwicklung der bebauten
Ortslage Wathlingens im Sinne einer fle-
xibleren Nutzung des Baugebietes im Sin-
ne des § 13a (1) BauGB.
Durch die Änderung wird kein Vorhaben
ermöglicht, das eine Pflicht zur Durchfüh-

rung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung begründete. Es liegen auch
keine Anhaltspunkte dafür vor, dass
durch die Änderung Erhaltungsziele
und der Schutzzweck der Gebiete
von gemeinschaftlicher Bedeutung
und der Europäischen Vogelschutz-
gebiete im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes oder des Artenschut-
zes beeinträchtigt werden könnten.
Die Bebauungsplanänderung kann
damit im beschleunigten Verfahren
aufgestellt werden. Von einer Um-
weltprüfung mit anschließendem
Umweltbericht wird gemäß § 13 (3)
BauGB abgesehen.
Der Planentwurf mit Begründung
kann von jedermann eingesehen
werden. Stellungnahmen können
während der Auslegungsfrist
schriftlich (z.B. Briefpost, E-Mail

(info@wathlingen.de), Fax oder in sons-
tiger Weise in geschriebener Form) oder
mündlich während der Dienststunden zur
Niederschrift abgegeben werden.
Der Planentwurf mit Begründung und
umweltbezogenen Stellungnahmen kann
von jedermann eingesehen werden. Stel-
lungnahmen können während der Ausle-
gungsfrist schriftlich (z.B. Briefpost, E-
Mail (info@wathlingen.de), Fax oder in
sonstiger Weise in geschriebener Form)
oder mündlich während der Dienststunden
zur Niederschrift abgegeben werden.
Hinweis: Stellungnahmen, die nicht recht-
zeitig abgegeben worden sind, können ge-
mäß § 3 Abs. 2 BauGB bzw. § 4a Abs. 6
BauGB bei der Beschlussfassung über den
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben.
Gemeinde Wathlingen
Wathlingen, den 08.03.2021
gez. Torsten Harms · Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachungen der Samtgemeinde Wathlingen
22. Änderung des Flächennutzungsplanes

Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs.
2 BauGB
Aufgrund des § 2 Abs. 1 des Baugesetz-
buches (BauGB) vom 3.11.2017 (BGBl. I
Seite 3634) in der zuletzt geltenden Fas-
sung hat der Samtgemeindeausschuss der
Samtgemeinde Wathlingen am 20.01.2021
die öffentliche Auslegung des Entwurfes
über die 22. Flächennutzungsplanände-
rung mit Begründung, Umweltbericht und
umweltbezogenen Stellungnahmen be-
schlossen.
Wegen eines Formfehlers in der Bekannt-
machung ist eine Wiederholung der öffent-
lichen Auslegung erforderlich.
Der Geltungsbereich der 22. Änderung des
Flächennutzungsplanes befindet sich im
Osten der Mitgliedsgemeinde Nienhagen
westlich der Nienhagener Straße zwischen
der Straße Steinsumpf und einem südlich
vorhandenen Gewerbegebiet und ist in der
nachfolgenden Planskizze dargestellt:

Zweck und Ziel der Planung
Südlich direkt anschließend an diesen
Änderungsbereich besteht seit langem eine
gewerbliche Nutzung, die sich nach und
nach weiter entwickelt hat. Der Bereich
der vorliegenden Änderung wird derzeit
durch den südlich angrenzenden vorhan-
denen Gewerbebetrieb über eine zeitlich
befristete Genehmigung als Lagerfläche
genutzt.
Durch die geplante Darstellung einer ge-
werblichen Baufläche, die ausschließlich
der planungsrechtlichen Erweiterung des
südlich vorhandenen Betriebes dient, soll
der auch für die Zukunft weiterhin zu si-
chernden Nutzung und Entwicklung des
ansässigen Betriebes dienen.
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird der Ent-
wurf der 22. Änderung des Flächennut-
zungsplanes mit Begründung, Umweltbe-
richt und umweltbezogenen Stellungnah-
men vom 22.3.2021 bis einschließlich
22.4.2021 in der Bauabteilung der Samt-
gemeinde Wathlingen, 1. OG, Am Schmie-
deberg 1, 29339 Wathlingen, während der
Dienststunden
Montag - Freitag 08.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag 14.00 - 17.30 Uhr
öffentlich ausgelegt. Aus Gründen des In-
fektionsschutzes wird vor dem Betreten
des Rathauses um eine Terminabsprache
gebeten (05144-491/32), das Rathaus ist
jedoch geöffnet. Im Rathaus ist das Tra-
gen einer Mund- / Nasenbedeckung er-
forderlich.

Auf Verlangen wird über deren Inhalt Aus-
kunft erteilt. Die Unterlagen sind ebenfalls
auf der Homepage der Samtgemeinde
Wathlingen https://www.wathlingen.de
einsehbar.
Die Festsetzungen hinsichtlich Natur und
Landschaft werden im Umweltbericht er-
läutert.
Zum Verfahren liegen in Bezug auf die 22.
Änderung des Flächennutzungsplanes zu
den Schutzgütern:
- Mensch und Gesundheit
- Tiere und Pflanzen
- Geologie Boden
- Wasser
- Luft und Klima
- Landschaft
folgende Gutachten bzw. Untersuchungen
vor:
- Umweltbericht mit Abarbeitung der

Auswirkungen auf Schutzgüter bzgl.
Fauna/Flora, Kompensationsbedarf,
Umsetzung der Kompensationsmaß-
nahmen Umweltbezogene Stellung-
nahmen liegen von nachfolgenden
Behörden und sonstigen Trägern
öffentlicher Belange zu folgenden
Themen vor:
- Klosterkammerforstbetrieb Sehn-
de: Waldumwandlung, Nutzung ei-
nes Ökokontos bzw. Flächenpools
für Kompensationsmaßahmen
- Landesamt für Bergbau, Energýe
und Geologie, Hannover: Freihal-
tung der Schutzstreifen entlang von
Leitungen von Pflanzenwuchs, Bo-
denschutz, Kompensation verblei-
bender Bodenfunktionsbeeinträchti-
gungen
- Landkreis Celle: Vorsorgegebiet
für Natur und Landschaft, Biotopver-
netzung, Bodenschutz /Altstandorte,
Wasserwirtschaft / Grundwasser,
Versickerung von Niederschlagswas-
ser, Entsorgung von Schmutzwasser,

- Forstamt Südostheide: notwendige
Kompensationsverpflichtungen u.a.
durch die Anlage einer Fläche für
Wald, Erstaufforstung

- Forstamt Fuhrberg: Neuanlage von
Wald, Beeinträchtigung von vorhan-
denem Wald

Der Entwurf mit Begründung und Um-
weltbericht kann von jedermann eingese-
hen werden.
Stellungnahmen können während der Aus-
legungsfrist schriftlich (z.B. Briefpost, E-
Mail (info@wathlingen.de), Fax oder in
sonstiger Weise in geschriebener Form)
oder mündlich während der Dienststunden
zur Niederschrift abgegeben werden.
Hinweis: Nicht fristgerecht abgegebene
Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über die 22. Änderung des
Flächennutzungsplanes unberücksichtigt
bleiben.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine
Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3
Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbe-
helfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsver-
fahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz
3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgeset-
zes mit allen Einwendungen ausgeschlos-
sen ist, die sie im Rahmen der Ausle-
gungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig
geltend gemacht hat, aber hätte geltend
machen können.
Samtgemeinde Wathlingen
gez. Wolfgang Grube
Samtgemeindebürgermeister

 Glasfaserausbau in der Gemeinde Nienhagen –
jetzt ist auch der Ortsteil Papenhorst dabei

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
der Kernort Nienhagen ist ja bereits zu ei-
nem großen Teil durch die SVO mit Glasfa-
ser ausgestattet, zur Zeit werden die beiden
letzten Cluster (also Versorgungsteilbereiche)
erschlossen. Schon mehrere Haushalte kön-
nen bereits heute das SVO-Produkt Glasfa-
ser nutzen und erleben.
Ab dem 15. März startet dann auch der Netz-
ausbau im Ortsteil Papenhorst als erster Teil-
bereich der sog. weißen Flecken als Versor-
gungsgebiet von Vodafone. Papenhorst wird
sich danach der weitere weiße Fleck Klos-
terhof und die Gewerbegebiete anschließen.

Die notwendigen Tiefbauarbeiten werden
gelegentlich zu kurzen Beeinträchtigungen
des Verkehrs führen. Der überwiegende Teil
der Arbeiten findet aber im Straßenseiten-
raum statt.
Damit wird zum Ende des Jahres - vermut-
lich sehr viel früher - ganz Nienhagen mit der
zukunftsweisenden Glasfaser technologie
ausgestattet sein. Das heisst - da wäre noch
Nienhorst! Hier arbeiten wir derzeit gemein-
sam mit der SVO an einer Lösung. Ich halte
Sie auf dem Laufenden.
Ihr Jörg Makel
Bürgermeister der Gemeinde Nienhagen



Abschied vom Leben –
wir helfen in

schweren Stunden

GRABMALE
Raphael Gebauer
Steinmetzmeister
Bannetzer Straße 2
29308 Winsen (Aller)

(0 51 43) 16 85 Fax 21 32
und in unserer STEINBILDHAUEREI

E. HENZEL
Inh. Raphael Gebauer
Ententeich 2 (Waldfriedhof)
29225 Celle · (0 51 41) 4 26 89

• Grabeinfassungen

• Grababdeckungen aus

Zierkies und Naturstein

• Grabsteinreinigung

über 50 Jahre
Bestattungsinstitut Schiefelbein

Inh. S. G. Pelikan

Erd-, Feuer- und Seebestattungen, Nah-, Fern- und
Auslandsüberführungen, Anonyme Beisetzungen,

Umbettungen, Erledigung sämtlicher Formalitäten
Wir können für Sie bundesweit auf

allen Friedhöfen tätig werden.
Trauerbriefe und Danksagungen

erstellen wir im Hause, auch an Sonn- und Feiertagen
Vorsorgeverträge und kostenlose Beratung

bei allen Bestattungs- und Versicherungsfragen
Sterbegeldversicherungen

bis zum 80. Lebensjahr ohne Gesundheitsprüfung
Auf Wunsch sofortiger Hausbesuch

TAG UND NACHT ERREICHBAR

(0 51 44) 91 00 10
Dorfstraße 20 · 29336 Nienhagen

Bestattungsinstitut H. Schacht
Inh. Peter Katanic

Erd-, Feuer - und Seebestattungen

29339 Wathlingen · Am Bohlkamp 2b · Tel. 0 5144/9 39 47
Überführung im In - und Ausland · Erledigung sämtlicher Formalitäten

Trost spüren – Ruhe geben

ERD · FEUER · SEE
BESTATTUNGSVORSORGE

Bestattungen
Jürgen Meyer

Erd-, Feuer-, Seebestattungen

Jederzeit Hausbesuche
sowie Erledigungen

sämtlicher Formalitäten

Schmolkamp 4 · 29358 Eicklingen
Tel. 0 51 44 / 9 21 55

Jederzeit Ihr Ratgeber und Helfer beim TJederzeit Ihr Ratgeber und Helfer beim TJederzeit Ihr Ratgeber und Helfer beim TJederzeit Ihr Ratgeber und Helfer beim TJederzeit Ihr Ratgeber und Helfer beim Trauerfallrauerfallrauerfallrauerfallrauerfall

Celles ältestes Bestattungs-Institut
Erd-, Feuer- und Seebestattungen

Große Auswahl guter, preisgünstiger Särge
Überführungen, Erledigungen aller Formalitäten

Bestattungsregelung zu Lebzeiten

Celle, Breite Straße 10 · Ruf 2Ruf 2Ruf 2Ruf 2Ruf 2     5151515151     7373737373
Internet: www.hellmann-bestattungen.de



Bekanntmachung des Wahlleiters der Samtgemeinde Wathlingen
Für die Wahl zur hauptamtlichen Samtge-
meindebürgermeisterin bzw. zum haupt-
amtlichen Samtgemeindebürgermeister am
12. September 2021 gebe ich aufgrund der
§§ 16 und 45 b des Niedersächsischen
Kommunalwahlgesetzes (NKWG) folgen-
des bekannt:
1. Wahltag und Wahlzeit
Die Wahl zur hauptamtlichen Samtgemein-
debürgermeisterin bzw. zum hauptamtli-
chen Samtgemeindebürgermeister der
Samtgemeinde Wathlingen findet zeitgleich
mit den allgemeinen Kommunalwahlen am
12. September 2021 statt. Eine etwaige
Stichwahl ist gemeinsam mit der Wahl zum
20. Deutschen Bundestag auf den 26. Sep-
tember 2021 festgelegt. Wahlzeit ist jeweils
von 8.00 bis 18.00 Uhr.
2. Wahlleitung
Wahlleiter für die Wahl zur hauptamtlichen
Samtgemeindebürgermeisterin bzw. zum
hauptamtlichen Samtgemeindebürgermeis-
ter ist Herr Stefan Hausknecht, Am Schmie-
deberg 1, 29339 Wathlingen. Stellvertreten-
de Wahlleiterin für diese Wahl ist Frau Lena
Baacke, Am Schmiedeberg 1, 29339 Wath-
lingen.
3. Zahl und Abgrenzung der Wahlbereiche
Das Gebiet der Samtgemeinde Wathlingen
bildet einen Wahlbereich.
4. Höchstzahl der Bewerber

Jeder Wahlvorschlag darf den Namen ei-
ner wählbaren Bewerberin bzw. eines wähl-
baren Bewerber enthalten.
5. Inhalt und Form der WahIvorschläge
Die Wahlvorschläge für die Wahl zur haupt-
amtlichen Samtgemeindebürgermeisterin
bzw. zum hauptamtlichen Samtgemeinde-
bürgermeister müssen nach Inhalt und Form
den Vorschriften des § 45 d in Verbindung
mit §§ 21 ff. NKWG entsprechen.
6. Einreichung der Wahlvorschläge
Ich fordere hiermit gem. § 45 b NKWG zur
Einreichung von Wahlvorschlägen auf.
Die Wahlvorschläge sind möglichst früh-
zeitig, spätestens jedoch bis zum Montag,
26. Juli 2021, 18.00 Uhr, bei der Wahllei-
tung der Samtgemeinde Wathlingen, Am
Schmiedeberg 1, 29339 Wathlingen, einzu-
reichen.
7. Unterstützungsunterschriften
Der Wahlvorschlag für die Wahl zur haupt-
amtlichen Samtgemeindebürgermeisterin
bzw. zum hauptamtlichen Samtgemeinde-
bürgermeister muss von mindestens 160
Wahlberechtigten des Wahlgebietes persön-
lich und handschriftlich unterzeichnet sein.
Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt
der Unterzeichnung gegeben sein und ist
bei der Einreichung des Wahlvorschlags
nachzuweisen.
Hiervon ausgenommen sind gem. § 45 d

Abs. 4 in Verbindung mit § 21 Abs. 10
NKWG der Wahlvorschlag des bisherigen
Amtsinhabers sowie die folgenden Partei-
en und Wählergruppen:
Christlich Demokratische Union Deutsch-
lands in Niedersachsen (CDU),
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
(SPD),
BÜNDNIS 90IDIE GRÜNEN (GRÜNE),
Freie Demokratische Partei (FDP),
DIE LINKE.Niedersachsen (Die LINKE.),
Alternative für Deutschland (AfD),
Bürger für Adelheidsdorf, Nienhagen und
Wathlingen (BfANW),
Bürgerliche Liste (BL),
Unabhängige Wählergemeinschaft in der
Samtgemeinde Wathlingen (UWG).
Unterschriften Wahlberechtigter sind auf
amtlichen Formblättern zu erbringen. Die
Formblätter werden auf Anforderung von
mir kostenfrei geliefert. Bei der Anforderung
sind der Name der einreichenden Partei oder
das Kennwort der einreichenden Wähler-
gruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung
verwenden, auch diese, anzugeben. Partei-
en und Wählergruppen haben ferner zu be-
stätigen, dass die Bewerberin oder der Be-
werber bereits nach § 45 a in Verbindung
mit § 24 Abs. 1 oder Abs. 2 NKWG aufge-
stellt wurde. In der Anforderung für einen
Einzelwahlvorschlag ist der Name der ein-

reichenden Einzelperson anzugeben.
Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvor-
schlag unterstützen, müssen die Erklärung auf
dem Formblatt persönlich und handschriftlich
unterzeichnen. Neben der Unterschrift sind
Familienname, Vorname, das Geburtsdatum
und die Wohnanschrift der Unterzeichnerin
oder des Unterzeichners anzugeben.
Eine wahlberechtigte Person darf nur je ei-
nen Wahlvorschlag für die Direktwahl un-
terzeichnen. Hat jemand mehr als einen
Wahlvorschlag unterzeichnet, so sind des-
sen Unterschriften auf Wahlvorschlägen
ungültig, die bei der Samtgemeinde nach
der ersten Bestätigung der Wahlberechti-
gung zu prüfen sind.
8. Wahlanzeige
Parteien, die die Voraussetzungen des § 21
Abs. 10 Nr. 2 und 3 NKWG nicht erfüllen
und an der Wahl zur hauptamtlichen Samt-
gemeindebürgermeisterin bzw. zum haupt-
amtlichen Samtgemeindebürgermeister teil-
nehmen wollen, weise ich auf das Erfor-
dernis der Wahlanzeige nach § 22 NKWG
hin. Die Wahlanzeige ist bis zum 14. Juni
2021 bei der Niedersächsischen Landes-
wahlleiterin, Lavesallee 6, 30169 Hanno-
ver, einzureichen.
Wathlingen, den 26. Februar 2021
Stefan Hausknecht
Wahlleiter der Samtgemeinde Wathlingen

Bekanntmachung des Wahlleiters der Gemeinde Adelheidsdorf
Für die Wahl zum Rat der Gemeinde Adel-
heidsdorf am 12. September 2021 gebe ich
aufgrund des § 16 des Niedersächsischen
Kommunalwahlgesetzes (NKWG) folgen-
des bekannt:
1. Zahl der zu wählenden Abgeordneten
Für den Rat der Gemeinde Adelheidsdorf
werden 13 Ratsmitglieder gewählt.
2. Zahl und Abgrenzung der Wahlbereiche
Das Gebiet der Gemeinde Adelheidsdorf
bildet einen Wahlbereich.
3. Höchstzahl der auf einem Wahlvor-
schlag zu benennenden Bewerber/innen
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wäh-
lergruppe darf gem. § 21 Abs. 4 NKWG
für die Gemeinde Adelheidsdorf bis zu 18
Bewerber/innen enthalten.
Der Wahlvorschlag einer Einzelperson
(Einzelwahlvorschlag) darf den Namen nur
einer wählbaren Bewerberin oder eines
wählbaren Bewerbers (Einzelbewerberin
oder Einzelbewerber) enthalten.
4. Zahl der erforderlichen Unterschrif-
ten für Wahlvorschläge
Jeder Wahlvorschlag für die Wahl zum Rat
der Gemeinde Adelheidsdorf muss von
mindestens 20 Wahlberechtigten persönlich

und handschriftlich unterzeichnet sein; die
Wahlberechtigung muss im Zeitpunkt der
Unterzeichnung gegeben sein und ist bei der
Einreichung des Wahlvorschlags nachzu-
weisen (§ 21 Abs. 9 NKWG).
Hiervon ausgenommen sind gem. § 21 Abs.
10 NKWG die folgenden Parteien und
Wählergruppen:
Christlich Demokratische Union Deutsch-
lands in Niedersachsen (CDU),
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
(SPD),
BÜNDNIS 90IDIE GRÜNEN (GRÜNE),
Freie Demokratische Partei (FDP),
DIE LINKE.Niedersachsen (Die LINKE.),
Alternative für Deutschland (AfD),
Bürger für Adelheidsdorf (BfA).
Ausgenommen ist ferner eine Einzelbewer-
berin oder ein Einzelbewerber, die oder der
am Tag der Bestimmung des Wahltages der
Vertretung des Wahlgebiets angehört und
den Sitz bei der letzten Wahl aufgrund ei-
nes Einzelwahlvorschlages erhalten hat.
Eine wahlberechtigte Person darf für jede
Wahl nur einen Wahlvorschlag unterzeich-
nen. Hat jemand für eine Wahl mehr als ei-
nen Wahlvorschlag unterzeichnet, so sind

dessen Unterschriften auf Wahlvorschlägen
ungültig, die bei der Samtgemeinde nach
der ersten Bestätigung der Wahlberechti-
gung zu prüfen sind.
Unterschriften Wahlberechtigter sind auf
amtlichen Formblättern zu erbringen. Die
Formblätter werden auf Anforderung von
mir kostenfrei geliefert. Bei der Anforde-
rung sind der Name der einreichenden Par-
tei oder das Kennwort der einreichenden
Wählergruppe und, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwenden, auch diese, anzu-
geben. Parteien und Wählergruppen haben
ferner zu bestätigen, dass die Bewerber-
innen und Bewerber bereits nach § 24 Abs.
1 oder 2 NKWG aufgestellt worden sind.
In der Anforderung für einen Einzelwahl-
vorschlag ist der Name der einreichenden
Einzelperson anzugeben.
5. Inhalt und Form der WahIvorschläge
Die Wahlvorschläge für die Wahl zum Rat
der Gemeinde Adelheidsdorf müssen nach
Inhalt und Form den Vorschriften der §§ 21
ff. NKWG sowie der §§ 32 ff. NKWO ent-
sprechen.
6. Einreichung der Wahlvorschläge
Die Wahlvorschläge sind möglichst früh-

zeitig, spätestens jedoch bis zum Montag,
26. Juli 2021, 18.00 Uhr, bei der Wahllei-
tung der Gemeinde Adelheidsdorf, Am
Schmiedeberg 1, 29339 Wathlingen, einzu-
reichen.
7. Wahlanzeige
Parteien, die die Voraussetzungen des § 21
Abs. 10 Nr. 2 und 3 NKWG nicht erfüllen
(das sind andere Parteien als CDU, SPD,
FDP, GRÜNE, Die LINKE. und AfD), kön-
nen als solche nur dann Wahlvorschläge
einreichen, wenn sie spätestens bis zum 14.
Juni 2021 bei der Niedersächsischen Lan-
deswahlleiterin, Lavesallee 6, 30169 Han-
nover, ihre Beteiligung anzeigen. Der An-
zeige sind die schriftliche Satzung und das
schriftliche Programm sowie der Nachweis
über einen satzungsgemäß bestellten Lan-
desvorstand beizufügen. Aufgrund der
Wahlanzeigen wird der Landeswahlaus-
schuss bis zum 02. Juli 2021 feststellen,
welche der anzeigenden Vereinigungen für
die Wahlen als Parteien anzuerkennen sind.
Wathlingen, 26. Februar 2021
Stefan Hausknecht
Wahlleiter der Gemeinde Adelheidsdorf

Bekanntmachung des Wahlleiters der Samtgemeinde Wathlingen
Für die Wahl zum Rat der Samtgemeinde
Wathlingen am 12. September 2021 gebe
ich aufgrund des § 16 des Niedersächsi-
schen Kommunalwahlgesetzes (NKWG)
folgendes bekannt:
1. Zahl der zu wählenden Abgeordneten
Für den Rat der Samtgemeinde Wathlingen
werden 32 Ratsmitglieder gewählt.
2. Zahl und Abgrenzung der Wahlberei-
che
Das Gebiet der Samtgemeinde Wathlingen
bildet einen Wahlbereich.
3. Höchstzahl der auf einem Wahlvor-
schlag zu benennenden Bewerber/innen
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wäh-
lergruppe darf gem. § 21 Abs. 4 NKWG
für die Samtgemeinde Wathlingen bis zu 37
Bewerber/innen enthalten.
Der Wahlvorschlag einer Einzelperson
(Einzelwahlvorschlag) darf den Namen nur
einer wählbaren Bewerberin oder eines
wählbaren Bewerbers (Einzelbewerberin
oder Einzelbewerber) enthalten.
4. Zahl der erforderlichen Unterschrif-
ten für Wahlvorschläge
Jeder Wahlvorschlag für die Wahl zum Rat
der Samtgemeinde Wathlingen muss von
mindestens 20 Wahlberechtigten des jewei-

ligen Wahlbereichs persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein; die Wahlbe-
rechtigung muss im Zeitpunkt der Unter-
zeichnung gegeben sein und ist bei der Ein-
reichung des Wahlvorschlags nachzuwei-
sen (§ 21 Abs. 9 NKWG).
Hiervon ausgenommen sind gem. § 21 Abs.
10 NKWG die folgenden Parteien und
Wählergruppen:
Christlich Demokratische Union Deutsch-
lands in Niedersachsen (CDU),
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
(SPD),
BÜNDNIS 90IDIE GRÜNEN (GRÜNE),
Freie Demokratische Partei (FDP),
DIE LINKE.Niedersachsen (Die LINKE.),
Alternative für Deutschland (AfD),
Bürger für Adelheidsdorf, Nienhagen und
Wathlingen (BfANW),
Bürgerliche Liste (BL),
Unabhängige Wählergemeinschaft in der
Samtgemeinde Wathlingen (UWG).
Ausgenommen ist ferner eine Einzelbewer-
berin oder ein Einzelbewerber, die oder der
am Tag der Bestimmung des Wahltages der
Vertretung des Wahlgebiets angehört und
den Sitz bei der letzten Wahl aufgrund ei-
nes Einzelwahlvorschlages erhalten hat.

Eine wahlberechtigte Person darf für jede
Wahl nur einen Wahlvorschlag unterzeich-
nen. Hat jemand für eine Wahl mehr als ei-
nen Wahlvorschlag unterzeichnet, so sind
dessen Unterschriften auf Wahlvorschlägen
ungültig, die bei der Samtgemeinde nach
der ersten Bestätigung der Wahlberechti-
gung zu prüfen sind.
Unterschriften Wahlberechtigter sind auf
amtlichen Formblättern zu erbringen. Die
Formblätter werden auf Anforderung von
mir kostenfrei geliefert. Bei der Anforderung
sind der Name der einreichenden Partei oder
das Kennwort der einreichenden Wähler-
gruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung
verwenden, auch diese, anzugeben. Partei-
en und Wählergruppen haben ferner zu be-
stätigen, dass die Bewerberinnen und Bewer-
ber bereits nach § 24 Abs. 1 oder 2 NKWG
aufgestellt worden sind. In der Anforderung
für einen Einzelwahlvorschlag ist der Name
der einreichenden Einzelperson anzugeben.
5. Inhalt und Form der WahIvorschläge
Die Wahlvorschläge für die Wahl zum Rat
der Samtgemeinde Wathlingen müssen
nach Inhalt und Form den Vorschriften der
§§ 21 ff. NKWG sowie der §§ 32 ff. NKWO
entsprechen.

6. Einreichung der Wahlvorschläge
Die Wahlvorschläge sind möglichst früh-
zeitig, spätestens jedoch bis zum Montag,
26. Juli 2021, 18.00 Uhr, bei der Wahllei-
tung der Samtgemeinde Wathlingen, Am
Schmiedeberg 1, 29339 Wathlingen, einzu-
reichen.
7. Wahlanzeige
Parteien, die die Voraussetzungen des § 21
Abs. 10 Nr. 2 und 3 NKWG nicht erfüllen
(das sind andere Parteien als CDU, SPD,
FDP, GRÜNE, Die LINKE. und AfD), kön-
nen als solche nur dann Wahlvorschläge
einreichen, wenn sie spätestens bis zum 14.
Juni 2021 bei der Niedersächsischen Lan-
deswahlleiterin, Lavesallee 6, 30169 Han-
nover, ihre Beteiligung anzeigen. Der An-
zeige sind die schriftliche Satzung und das
schriftliche Programm sowie der Nachweis
über einen satzungsgemäß bestellten Lan-
desvorstand beizufügen. Aufgrund der
Wahlanzeigen wird der Landeswahlaus-
schuss bis zum 02. Juli 2021 feststellen,
welche der anzeigenden Vereinigungen für
die Wahlen als Parteien anzuerkennen sind.
Wathlingen, 26. Februar 2021
Stefan Hausknecht
Wahlleiter der Samtgemeinde Wathlingen



Bekanntmachung des Wahlleiters der Gemeinde Wathlingen
Für die Wahl zum Rat der Gemeinde Wath-
lingen am 12. September 2021 gebe ich
aufgrund des § 16 des Niedersächsischen
Kommunalwahlgesetzes (NKWG) folgen-
des bekannt:
1. Zahl der zu wählenden Abgeordneten
Für den Rat der Gemeinde Wathlingen wer-
den 19 Ratsmitglieder gewählt.
2. Zahl und Abgrenzung der Wahlbereiche
Das Gebiet der Gemeinde Wathlingen bil-
det einen Wahlbereich.
3. Höchstzahl der auf einem Wahlvor-
schlag zu benennenden Bewerber/innen
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wäh-
lergruppe darf gem. § 21 Abs. 4 NKWG für
die Gemeinde Wathlingen bis zu 24 Bewer-
ber/innen enthalten.
Der Wahlvorschlag einer Einzelperson (Ein-
zelwahlvorschlag) darf den Namen nur ei-
ner wählbaren Bewerberin oder eines wähl-
baren Bewerbers (Einzelbewerberin oder
Einzelbewerber) enthalten.
4. Zahl der erforderlichen Unterschriften
für Wahlvorschläge
Jeder Wahlvorschlag für die Wahl zum Rat
der Gemeinde Wathlingen muss von
mindestens 20 Wahlberechtigten persönlich
und handschriftlich unterzeichnet sein; die
Wahlberechtigung muss im Zeitpunkt der
Unterzeichnung gegeben sein und ist bei der
Einreichung des Wahlvorschlags nachzu-
weisen (§ 21 Abs. 9 NKWG).
Hiervon ausgenommen sind gem. § 21 Abs.

10 NKWG die folgenden Parteien und Wäh-
lergruppen:
Christlich Demokratische Union Deutsch-
lands in Niedersachsen (CDU),
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
(SPD),
BÜNDNIS 90IDIE GRÜNEN (GRÜNE),
Freie Demokratische Partei (FDP),
DIE LINKE. Niedersachsen (Die LINKE.),
Alternative für Deutschland (AfD),
Bürgerliche Liste (BL).
Ausgenommen ist ferner eine Einzelbewer-
berin oder ein Einzelbewerber, die oder der
am Tag der Bestimmung des Wahltages der
Vertretung des Wahlgebiets angehört und
den Sitz bei der letzten Wahl aufgrund ei-
nes Einzelwahlvorschlages erhalten hat.
Eine wahlberechtigte Person darf für jede
Wahl nur einen Wahlvorschlag unterzeich-
nen. Hat jemand für eine Wahl mehr als ei-
nen Wahlvorschlag unterzeichnet, so sind
dessen Unterschriften auf Wahlvorschlägen
ungültig, die bei der Samtgemeinde nach
der ersten Bestätigung der Wahlberechti-
gung zu prüfen sind.
Unterschriften Wahlberechtigter sind auf
amtlichen Formblättern zu erbringen. Die
Formblätter werden auf Anforderung von
mir kostenfrei geliefert. Bei der Anforde-
rung sind der Name der einreichenden Par-
tei oder das Kennwort der einreichenden
Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwenden, auch diese, anzuge-

ben. Parteien und Wählergruppen haben
ferner zu bestätigen, dass die Bewerber-
innen und Bewerber bereits nach § 24 Abs.
1 oder 2 NKWG aufgestellt worden sind.
In der Anforderung für einen Einzelwahl-
vorschlag ist der Name der einreichenden
Einzelperson anzugeben.
5. Inhalt und Form der WahIvorschläge
Die Wahlvorschläge für die Wahl zum Rat
der Gemeinde Wathlingen müssen nach In-
halt und Form den Vorschriften der §§ 21
ff. NKWG sowie der §§ 32 ff. NKWO ent-
sprechen.
6. Einreichung der Wahlvorschläge
Die Wahlvorschläge sind möglichst frühzei-
tig, spätestens jedoch bis zum Montag, 26.
Juli 2021, 18.00 Uhr, bei der Wahlleitung
der Gemeinde Wathlingen, Am Schmiede-
berg 1, 29339 Wathlingen, einzureichen.
7. Wahlanzeige

Parteien, die die Voraussetzungen des § 21
Abs. 10 Nr. 2 und 3 NKWG nicht erfüllen
(das sind andere Parteien als CDU, SPD,
FDP, GRÜNE, Die LINKE. und AfD), kön-
nen als solche nur dann Wahlvorschläge
einreichen, wenn sie spätestens bis zum 14.
Juni 2021 bei der Niedersächsischen Lan-
deswahlleiterin, Lavesallee 6, 30169 Han-
nover, ihre Beteiligung anzeigen. Der An-
zeige sind die schriftliche Satzung und das
schriftliche Programm sowie der Nachweis
über einen satzungsgemäß bestellten Lan-
desvorstand beizufügen. Aufgrund der
Wahlanzeigen wird der Landeswahlaus-
schuss bis zum 02. Juli 2021 feststellen,
welche der anzeigenden Vereinigungen für
die Wahlen als Parteien anzuerkennen sind.
Wathlingen, 26. Februar 2021
Stefan Hausknecht
Wahlleiter der Gemeinde Wathlingen

Bekanntmachung des Wahlleiters der Gemeinde Nienhagen
Für die Wahl zum Rat der Gemeinde Nien-
hagen am 12. September 2021 gebe ich auf-
grund des § 16 des Niedersächsischen Kom-
munalwahlgesetzes (NKWG) folgendes
bekannt:
1. Zahl der zu wählenden Abgeordneten
Für den Rat der Gemeinde Nienhagen wer-
den 19 Ratsmitglieder gewählt.
2. Zahl und Abgrenzung der Wahlbereiche
Das Gebiet der Gemeinde Nienhagen bil-
det einen Wahlbereich.
3. Höchstzahl der auf einem Wahlvor-
schlag zu benennenden Bewerber/innen
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wäh-
lergruppe darf gem. § 21 Abs. 4 NKWG für
die Gemeinde Nienhagen bis zu 24 Bewer-
ber/innen enthalten.
Der Wahlvorschlag einer Einzelperson (Ein-
zelwahlvorschlag) darf den Namen nur ei-
ner wählbaren Bewerberin oder eines wähl-
baren Bewerbers (Einzelbewerberin oder
Einzelbewerber) enthalten.
4. Zahl der erforderlichen Unterschriften
für Wahlvorschläge
Jeder Wahlvorschlag für die Wahl zum Rat
der Gemeinde Nienhagen muss von

mindestens 20 Wahlberechtigten persönlich
und handschriftlich unterzeichnet sein; die
Wahlberechtigung muss im Zeitpunkt der
Unterzeichnung gegeben sein und ist bei der
Einreichung des Wahlvorschlags nachzu-
weisen (§ 21 Abs. 9 NKWG).
Hiervon ausgenommen sind gem. § 21 Abs.
10 NKWG die folgenden Parteien und Wäh-
lergruppen:
Christlich Demokratische Union Deutsch-
lands in Niedersachsen (CDU),
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
(SPD),
BÜNDNIS 90IDIE GRÜNEN (GRÜNE),
Freie Demokratische Partei (FDP),
DIE LINKE.Niedersachsen (Die LINKE.),
Alternative für Deutschland (AfD),
Unabhängige Wählergemeinschaft Nienha-
gen (UWG).
Ausgenommen ist ferner eine Einzelbewer-
berin oder ein Einzelbewerber, die oder der
am Tag der Bestimmung des Wahltages der
Vertretung des Wahlgebiets angehört und
den Sitz bei der letzten Wahl aufgrund ei-
nes Einzelwahlvorschlages erhalten hat.
Eine wahlberechtigte Person darf für jede

Wahl nur einen Wahlvorschlag unterzeich-
nen. Hat jemand für eine Wahl mehr als ei-
nen Wahlvorschlag unterzeichnet, so sind
dessen Unterschriften auf Wahlvorschlägen
ungültig, die bei der Samtgemeinde nach
der ersten Bestätigung der Wahlberechti-
gung zu prüfen sind.
Unterschriften Wahlberechtigter sind auf
amtlichen Formblättern zu erbringen. Die
Formblätter werden auf Anforderung von mir
kostenfrei geliefert. Bei der Anforderung sind
der Name der einreichenden Partei oder das
Kennwort der einreichenden Wählergruppe
und, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wenden, auch diese, anzugeben. Parteien und
Wählergruppen haben ferner zu bestätigen,
dass die Bewerberinnen und Bewerber
bereits nach § 24 Abs. 1 oder 2 NKWG auf-
gestellt worden sind. In der Anforderung für
einen Einzelwahlvorschlag ist der Name der
einreichenden Einzelperson anzugeben.
5. Inhalt und Form der WahIvorschläge
Die Wahlvorschläge für die Wahl zum Rat der
Gemeinde Nienhagen müssen nach Inhalt und
Form den Vorschriften der §§ 21 ff. NKWG
sowie der §§ 32 ff. NKWO entsprechen.

6. Einreichung der Wahlvorschläge
Die Wahlvorschläge sind möglichst frühzei-
tig, spätestens jedoch bis zum Montag, 26.
Juli 2021, 18.00 Uhr, bei der Wahlleitung der
Gemeinde Nienhagen, Am Schmiedeberg 1,
29339 Wathlingen, einzureichen.
7. Wahlanzeige
Parteien, die die Voraussetzungen des § 21
Abs. 10 Nr. 2 und 3 NKWG nicht erfüllen
(das sind andere Parteien als CDU, SPD, FDP,
GRÜNE, Die LINKE. und AfD), können als
solche nur dann Wahlvorschläge einreichen,
wenn sie spätestens bis zum 14. Juni 2021 bei
der Niedersächsischen Landeswahlleiterin,
Lavesallee 6, 30169 Hannover, ihre Beteili-
gung anzeigen. Der Anzeige sind die schrift-
liche Satzung und das schriftliche Programm
sowie der Nachweis über einen satzungsge-
mäß bestellten Landesvorstand beizufügen.
Aufgrund der Wahlanzeigen wird der Landes-
wahlausschuss bis zum 2. Juli 2021 feststel-
len, welche der anzeigenden Vereinigungen
für die Wahlen als Parteien anzuerkennen sind.
Wathlingen, 26. Februar 2021
Stefan Hausknecht
Wahlleiter der Gemeinde Nienhagen

Wertstoffhof am Hasklintweg in Wathlingen
Die Samtgemeinde Wathlingen betreibt seit
November 2020 einen Wertstoffhof in
Wathlingen am Hasklintweg 14/alte Klär-
anlage. Für die Anlieferung stehen vor und
auf dem Wertstoffhof Parkplätze zur Ver-
fügung. Demnächst ist auch eine gesonder-
te Ausfahrt für die Rundfahrt an allen Ab-
gabestellen möglich. Die Mitarbeiter stehen
für Fragen zur Wertstoffentsorgung zur Ver-
fügung.
Öffnungszeiten des Wertstoffhofes:
Montag bis Freitag von 9-12 Uhr und 13-
18 Uhr, Samstag von 9-13 Uhr
Bitte fahren Sie langsam und gefährden
keine anderen Personen oder Einrichtungen.
Achten Sie auf die derzeitigen Corona-Ab-
standsregelungen und tragen Sie einen
Mund-Nase-Schutz bei der Anlieferung.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte di-
rekt an den Wertstoffhof Tel. 0160/94469496
oder bei Frau Gehrke, Rathaus Wathlingen,
Tel. 05144/491-41 oder bei Herrn Plagemann,
Bauhof, Tel. 05144/491-63.
Mit Hilfe des Abfallzweckverbands und in
Kooperation mit der Lebenshilfe und der
Firma Struck besteht die Möglichkeit für die
Bürgerinnen und Bürger der Samtgemein-

de Wathlingen, Wertstoffe der folgenden
Auflistung kostenfrei zu den Öffnungszei-
ten zu entsorgen:
• Glas
• Altpapier
• Altmetall
• Kleinelektronik, z.B. Mixer, Kaffeema-

schine, Mikrowelle, PC (keine Datenlö-
schung durch Wertstoffhof, Abfallzweck-
verband oder Lebenshilfe!),

• Alttextilien für das DRK
• Batterien
• Leuchtstoffröhren und Energiesparlam-

pen
• Weinkorken für NABU-Naturprojekte
• Handys für NABU-Naturprojekte
• Alu-Teelichthüllen für die Lebenshilfe
Achtung! Nicht abgegeben werden können:
Großgeräte wie Waschmaschine, Kühl-
schrank etc. = Annahme nur bei der Abfall-
entsorgungsanlage Altencelle, Braun-
schweiger Heerstr. 111
Grünabfälle = kostenpflichtige Annahme
nur bei Firma Lüdde, Tiftweg 10 in Wath-
lingen und bei der Abfallentsorgungsan-
lage Altencelle, Braunschweiger Heer-
str. 111.

Ramlinger Str. 3B
31303 Ehlershausen

Tel. 0 50 85 - 9 81 86 00 oder
0 50 85 - 70 54

Di. - Fr. 9 - 18 Uhr
Sa. 9 - 14 Uhr · Mo. Ruhetag

Wir begrüßen unsere
neue Kollegin Dilan

Jeden Mittwoch Girlsday
auf Farbe, Strähnen, Schneiden, Balayage10%*

Jetzt auch telefonisch
erreichbar!

*gilt nur für Neukunden bei Terminvergabe bei Dilan

Unsere Nachbarn
in Ehlershausen

Unsere Nachbarn
in Ehlershausen



EINIGE MITGLIEDER DES

Wathlinger Bote – 8 – 13. März 2021/11 Wathlinger Bote – 9 – 13. März 2021/11

Werner

Elektroinstallationen
und Kundendienst

Beleuchtung · Nachtspeicherheizung
Elektrogeräte · Antennenbau

Hinter der Schmiede 8,
29339 Wathlingen, Tel.: (05144) 8477

MEISTERBETRIEBRalf Hartmann
Dachdecker- und
Klempnermeister

Burdorf
& Hartmann

Meisterbetrieb

für:

Bedachungen,
Bauklempnerei

Sägemühlenstraße 1 Tel. (0 51 44) 25 05

29339 Wathlingen Fax (0 51 44) 26 61

Meisterbetrieb
• Kostenlose Angebote
• Professionelle Beratung
• Top-Verlegung auf dem neuesten Stand der

Technik von Fliesen, Marmor und Granit
• Bad, Balkon, Treppen- und Terrassensanierung
• Erneuerung von Dehnungsfugen

Rufen Sie uns an, auch für
Kleinaufträge & Reparaturen!

Wachtelstieg 15
29339 Wathlingen
Tel. (0 51 44) 970 570
Fax (0 51 44) 970 571

Yvonne Göckler
Friseurmeisterin

Wathlingen · Kirchstraße 10
Tel. 05144 - 49 48 535

NEU bei TAXI-Albert in Wathlingen
Ihr Taxi für bequeme
Fahrten in Ihrem
Rollstuhl
Abrechnung mit
allen Krankenkassen
Bestrahlungs-, Dialyse-
und  Flughafenfahrten

0 51 440 51 440 51 440 51 440 51 44
9 21 219 21 219 21 219 21 219 21 21
0 51 440 51 440 51 440 51 440 51 44

9 21 219 21 219 21 219 21 219 21 21

NEU bei TAXI-Albert in Wathlingen

Terrassenüberdachungen,
Wintergärten und Markisen

www.borsos-wintergarten.de

Grenzweg 19 · 29336 Nienhagen
Tel. 05144 -69 88 694

Ihr EDV-Partner
in Ihrer Nähe
Hard- u. Software
Videokonferenzing
(z.B. Microsoft Teams)
HomeOffice
SmartHome

www.ABAKUS-IT.com
Tel. 05144-9727780 · Fax 9727782

Am Markshof 2 · 29339 Wathlingen

I T - S Y S T E M H A U S

Nienhagener Str. 10 · 29339 Wathlingen · Tel. (0 51 44) 613
Fax (0 51 44) 52 25 · E-Mail: Guenther.OHG@t-online.de

Solaranlage rauf -
Energiekosten runter

Sicherlich ärgern Sie sich immer wieder über stei-
gende Öl- und Gaspreise. Die Sonne

schickt Ihnen keine Rechnung. Mit ei-
ner Solaranlage für Brauchwasser de-
cken Sie bis zu ca. 60% der Energie-
kosten in den Sommermonaten. Mit ei-
ner Solaranlage für Heizung und
Brauchwasserunterstützung bis zu ca.
30% Ihres Gesamtjahresenergie-

bedarfes. Verringern Sie die
Laufzeit Ihrer Heizungsan-

lage – schont den Geld-
beutel und unsere Um-
welt. Und vom Staat gibt

es noch Geld dazu. Wir
beraten Sie gern.

Wir regeln das für Sie!

KLEINANZEIGEN

Terrassendächer,
Wintergärten, Markisen

Cristian Borsos,
Grenzweg 19 · 29336 Nienhagen,
Tel. 05144-69 88 694 oder
Mobil 0178-1574544.
www.borsos-wintergarten.de

Ankauf
Wir kaufen

Wohnmobile + Wohnwagen,
Tel. 0 39 44 - 3 61 60
www.wm-aw.de (Fa.)

Friseurteam in Nienhagen

Langerbeinstraße 2a
Tel. 0 51 44 – 4 95 80 50

www.friseursalon-gesa-borsos.de

Arzthelferin / MFA
von Hausarztpraxis in Ehlershausen zum 01.04.2021

oder später gesucht. Teilzeit ca. 20 Std./Woche.
H. Stünkel, FA für Allgemeinmedizin,

Ramlinger Str. 49, 31303 Burgdorf, Tel.: 0 50 85 - 9 80 80

§§  Rechtsanwälte
Georg Graf v. Perponcher
Dr. Tanja-Carina Riedel

Nienhagen, Dorfstr. 45
www.ra-perponcher.de

§
Rechtsanwalt
Dr. jur.
Gerhard Meyer zu Hörste
Fachanwalt für Familienrecht, Steuerrecht

und Agrarrecht
Erbrecht, Höferrecht, Familienrecht,

Steuerrecht, Verkehrsrecht, Agrarrecht,
Verkehrsordnungswidrigkeitenrecht,
Arbeitsrecht und Versicherungsrecht.

Königstraße 18 · 30175 Hannover
Tel. (0511) 34 22 55 · Fax (0511) 31 45 50

Tel. Ramlingen (05085) 70 92
E-Mail: mzh.moe@t-online.de

Rechtsanwälte

Verkaufe
Gut erhaltener Holzgartentisch rund zum
ausziehen.VB 50 €.
Tel. 01 73 - 4 69 09 63

Fassadenanstriche
m. Siliconharz o. Acrylputz,

Klinkerversiegelung qm ab 14,– €.
Kostenloses Angebot

Fa.  Kreh Tel. (0 51 31) 5 62 37

Polstern + beziehen
Polstermöbel, Stühle

aufpolstern und beziehen. Bera-
tung vor Ort.

Roscher Nienhagen,
Tel. 01 70 / 5 50 31 23

Altmetallsammlung
Wir sammeln Altmetall, Kabel, Gar-
ten- und Sportgeräte, Drahtzäune,
Heizungen, Kfz-Teile, Werkzeug
und Töpfe/Besteck.
Tel. 0172 - 95 805 96 auch WhatsApp

Stellenanzeige

 Corona und ein wenig durcheinander...
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Beschlüsse der Bundesregierung und
die Änderungen in der Corona-Verordnung
sind sicher in Teilen verwirrend. Daher
möchte ich Sie kurz über die für uns we-
sentlichen Dinge informieren:
Bereits seit mehreren Wochen führen wir im
Hause der kommunalen Kindertagesstätte bei
den Erzieherinnen und Erziehern und dem ge-
samten Personal einschließlich der Haus-
meister wöchentlich Schnelltestungen durch.
Bis zur erfolgten Impfung der Kollegen und
Kolleginnen werden wir dies jetzt auch  auf
zwei Testungen pro Woche erhöhen.  Mit Tes-
tungen beginnen wir nach erfolgter Zustim-
mung durch den Träger jetzt auch in der evan-
gelischen Kindertagesstätte.
Sofern die Erziehungsberechtigten ihre Zu-
stimmung gegeben haben, werden wir in
der kommunalen Kindertagesstätte auch
zusätzlich in den jeweiligen Gruppen bei den
Kindern sog. Radartestungen durchführen.
Alle Gruppenräume unserer Kindertages-
stätten sind bereits mit mobilen Raumluft-
filtern ausgestattet. Mit dem Konzept der
Testungen, Raumluftfiltern, der Einhaltung
der Abstandsregeln (jedenfalls dort, wo es
in einer KITA möglich ist)  und auch dem
zusätzlichen Lüften der Räume haben wir
insgesamt ein gutes Konzept, um nunmehr
den eingeschränkten Regelbetrieb wieder
aufnehmen zu können. Das alle Maßnah-
men aber natürlich nicht vor Infektionen
schützen (die Testungen sind ja gerade
dafür da, diese frühzeitig zu erkennen) wird
uns gerade in der aktuellen Zeit bewiesen,
in der wir schon wieder eine Gruppe vor-
sorglich schließen müssen.
Die Zusage der Bundesregierung zur wö-
chentlichen kostenlosen Testung ist zu be-
grüßen, allein die Umsetzung erscheint
noch nicht endgültig geklärt. Ich rate Ihnen
aber in jedem Fall dazu, einen Schnelltest
immer durch geschultes Personal durch-
führen zu lassen. Zur Zeit ist dies in den

meisten Arztpraxen, in dem durch das
DRK geführte Testzentrum im 4-G-Park
in Wathlingen und in der Oliven-Apothe-
ke in Nienhagen möglich.
Was die Impfungen anbetrifft, so hoffen
wir, dass kurzfristig deutlich mehr Impf-
stoff zur Verfügung stehen wird. Die
Samtgemeinde Wathlingen baut hierzu ein
zusätzliches Impfzentrum auf, wir haben
zu diesem Zweck kurzfristig das gesam-
te Dorfgemeinschaftshaus Nienhorst zur
Verfügung gestellt.
Analog der neuen Corona-Verordnung
können wir sehr eingegrenzt auch den
Vereinsspor t wieder aufleben lassen.
Weitgehend aber nur im Außenbereich
und nur für Kinder und Jugendliche bis
einschl. 14 Jahre. Sämtliche Lockerun-
gen sprechen wir im Vorfeld mit dem Ge-
sundheitsamt des Landkreises Celle ab.
Bitte bedenken Sie, dass es in der Um-
setzung der Verordnung auch regionale
Unterschiede gibt und die über die Pres-
se verkündeten Beschlüsse der Bundes-
regierung sehen im Hinblick auf die An-
wendbarkeit immer noch die Prüfung auf
Ebene des Landkreises  und der Gemein-
den vor.
Und ich sage Ihnen nichts Neues: Die Pan-
demie ist nicht vorbei auch wenn wir zu-
versichtlich sein dürfen. Die Infektions-
zahlen sind immer noch viel zu hoch und
die derzeitigen Inzidenzzahlen waren noch
vor einigen Monaten  nahezu die Grund-
lage für den Eintritt in gravierende Ein-
schränkungen – heute werden auf der
gleichen Basis Lockerungen gefordert
und auch gelebt.
Bleiben wir aber zuversichtlich, halten wir
uns an die Beschränkungen und Ein-
schränkungen und warten auf ein flächen-
deckendes Impfangebot – so kann ein
Licht am Ende des Tunnels Realität sein.
Jörg Makel
Bürgermeister der Gemeinde Nienhagen

Die Ortsfeuerwehr Großmoor
informiert: Osterfeuer 2021

findet nicht statt
Die Corona Pandemie hat uns und das öffentliche Leben
weiterhin fest im Griff, ein Ende der Einschränkungen ist nicht
absehbar. An Veranstaltungen mit größerem Publikumsauf-
kommen ist derzeit nicht zu denken, daher müssen wir auch
im diesen Jahr das Osterfeuer absagen, gleichzeitig entfällt
dadurch natürlich auch die traditionelle Strauchgutanliefe-
rung. Liebe Großmoorer und liebe Gäste des Osterfeuers,
bleibt gesund und kommt gut durch die schwierige Zeit!
Wir sehen uns beim Osterfeuer 2022 in Großmoor!!!
Eure Feuerwehr Großmoor

KLEINANZEIGEN

Die Kindertagesstätten informieren
Anmeldung der

Kindergartenkinder bzw.
Krippenkinder

Um eine genaue Planung des Betreuungsangebotes in den
Kindertagesstätten der Samtgemeinde Wathlingen für das
kommende Kindergar tenjahr 2021/2022 (Beginn
01.08.2021) zu ermöglichen, werden alle Erziehungs- bzw.
Sorgeberechtigten gebeten, ihr Kind für den Besuch des Kin-
dergartens bzw. der Krippe bis zum 15. März 2021 in der
jeweiligen Kindertagesstätte verbindlich anzumelden.
Des Weiteren wird um eine Voranmeldung der Kinder gebe-
ten, die im Laufe des nächsten Kindergartenjahres (01.08.2021
– 31.07.2022) nach Vollendung ihres 3. Lebensjahres einen
Kindergartenplatz in Anspruch nehmen möchten.

KLEINANZEIGEN



Unsere Hilfe bei
Recht und Steuern!

Ihre
Steuerberaterin

vor Ort
DIEDERICHSEN
LFD. BUCHFÜHRUNG

Buchung lfd. Geschäftsvorfälle
Lohn- und Gehaltsabrechnungen

Baulöhne
Zum Hartsteinwerk 82 · 29229 Celle · Tel. (0 50 86) 16 12 · Fax 16 43

www.buchfuehrung-diederichsen.de

ddl

Rechtsanwaltskanzlei
Rechtsanwalt G. Graf v. Perponcher

Rechtsanwältin Dr. T.-C. Riedel

Nienhagen · Dorfstraße 45
Tel. 0 51 44 / 9 36 36 · Fax 0 51 44 / 9 36 37

www.ra-perponcher.de

Der gute Rat in Ihrer Nähe!

baumgartnerbaumgartnerbaumgartnerbaumgartnerbaumgartner
ELEKTRO-INSTALLATIONEN

Alt u. Neubau-
installationen
Kundendienst
------------------
Klosterhof 26
29336 Nienhagen

ISDN-Telefonanlagen
PC-Datennetze
Antennenanlagen
---------------------
Tel. 0 51 44 - 93073
Fax 0 51 44 - 93074

Wie stellt ihr euch euer Traumdorf vor?
Was sollte es dort geben oder was
sollte man dort machen können?

Eure Ideen für unsere Dörfer möch-
ten wir kennen lernen und in die (Um-
) Gestaltung unserer Ortschaften mit
einfließen lassen.
Jede Einsendung bekommt eine klei-
ne Osterüberraschung. Es gibt es
jeweils Sonderpreise, die einen Be-
zug zur Samtgemeinde haben.
Die Bilder der Gruppensieger (Gr. 1: 4 - 6
Jahre, Gr. 2: 7-10 Jahre, Gr. 3: 11-14 Jah-
re) werden im Wathlinger Boten abgedruckt.
Die ganz kleinen Künstler (bis 3 Jahre) kön-
nen uns ein Foto von einem ihrer bemalten
Ostereier mailen (SPD-AdNiWa@gmx.de).
Auch das wird prämiert.
Einzusenden sind die Bilder bis zum 03.04.2021 (SPD AdNiWa c/o Fam. Klein, Dorfstr.
73 in Nienhagen).  Bitte gebt auch eure Adresse auf der Rückseite an, damit wir wissen,
wo unser SPD-Hase Ostern etwas vorbeibringen kann.
Wir freuen uns auf eure Einsendungen!
SPD-Ortsverein Adelheidsdorf-Nienhagen-Wathlingen
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 Geburtstage vom 15. März bis 21. März 2021
Wir gratulieren:.
Adelheidsdorf

Hans-Dieter Albert geb. am 16.03.1930 91. Geburtstag
Erwin Backhaus geb. am 18.03.1929 92. Geburtstag
Helga Drews geb. am 18.03.1934 87. Geburtstag

Nienhagen
Alfred Kampel geb. am 15.03.1939 82. Geburtstag
Ilse Last geb. am 15.03.1941 80. Geburtstag
Verena Stegmann geb. am 15.03.1947 74. Geburtstag
Ruth Abdullah geb. am 16.03.1950 71. Geburtstag
Horst Baron geb. am 16.03.1936 85. Geburtstag
Irene Beckmann geb. am 16.03.1949 72. Geburtstag
Karin Bergmann geb. am 16.03.1948 73. Geburtstag
Irmgard Gadau geb. am 16.03.1937 84. Geburtstag
Kurt Denecke geb. am 16.03.1947 74. Geburtstag
Jutta Thierfelder geb. am 16.03.1951 70. Geburtstag
Horst Spohr geb. am 17.03.1945 76. Geburtstag
Rosemarie Beckmann geb. am 18.03.1936 85. Geburtstag
Gertrud Hauer geb. am 18.03.1922 99. Geburtstag
Gerd Schmalenberg geb. am 18.03.1943 78. Geburtstag
Gisela Brinkmann geb. am 19.03.1938 83. Geburtstag
Marit Flammiger geb. am 19.03.1945 76. Geburtstag
Gisela Wölki geb. am 19.03.1941 80. Geburtstag
Werner W. A. Beduhn geb. am 20.03.1930 91. Geburtstag
Horst Blumeyer geb. am 20.03.1940 81. Geburtstag
Friedrich Eckert geb. am 20.03.1942 79. Geburtstag
Heinrich Wolff geb. am 21.03.1943 78. Geburtstag

Wathlingen
Erika Grotewohl geb. am 15.03.1938 83. Geburtstag
Monika Labudda geb. am 15.03.1948 73. Geburtstag
Manfred Klaus geb. am 16.03.1943 78. Geburtstag
Sigrid Müller geb. am 16.03.1943 78. Geburtstag
Marianne Klan geb. am 18.03.1938 83. Geburtstag
Aliye Özakçakaya geb. am 18.03.1951 70. Geburtstag
Bärbel Schleicher geb. am 18.03.1949 72. Geburtstag
Gudrun Memis geb. am 19.03.1943 78. Geburtstag
Ute Krebs geb. am 21.03.1948 73. Geburtstag

Das Ehepaar Wolfgang und Vera Kühn geb. Faßhauer
feiert am 19.03.2021 das seltene Fest der

 Goldenen Hochzeit.
Der Wathlinger Bote gratuliert ganz herzlich und wünscht

dem Ehepaar Kühn recht viele gemeinsame Jahre.

Die Ortsfeuerwehr Adelheidsdorf
gratuliert

Kurt Schworm
von Herzen zum

90. Geburtstag
am 12. März 2021

Einer persönlichen Gratulation steht, wenn die Coronaregeln
es zulassen, auch im Nachgang nichts im Wege!

Sprechtage des Versichertenberaters im Rathaus
 Nienhagen im Monat März 2021

Herr Werner Bursch steht für Fragen und für das Aufnehmen von Anträgen in Angelegenheiten der
Deutschen Rentenversicherung am: Donnerstag, den 18. März 2021 ab 14.00 Uhr -  im Rat-
haus Nienhagen, 1. Etage , kl. Sitzungssaal, zur Verfügung. Mund-Nasen-Schutz zwingend
erforderlich. Telefonische Anmeldung ist erbeten unter der Telefonnummer 49167 und 49168
(Bürgerbüro Wathlingen)- oder 49152 und 49157 (Bürgerbüro Nienhagen).

So gesehen...
Nichts Neues
unter der Sonne
Liebe Leserinnen und liebe Leser,

ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie viele Sprichwörter
und Redewendungen wir im Alltag verwenden, um be-
stimmte Situationen zu beschreiben? Lustig wird es dann,
wenn ich eine Redewendung als bekannt voraussetze, aber mein Gegenüber gar
nichts damit anzufangen weiß.
So geht es uns in letzter Zeit sehr häufig zu Hause.
Wenn ich beispielsweise nach einem anstrengenden Arbeitstag zu meinem Sohn
sagen würde: „ Im Schweiße meines Angesichts habe ich heute diese oder jene
schwere Aufgabe erledigt“, dann würde er mich sicher verwirrt angucken und spitz-
findig wie er ist fragen, wo ich denn bei meiner Arbeit ins  Schwitzen komme? Und
warum dann eigentlich nur im Gesicht?
So oder so ähnlich verwenden wir Sprichwörter ganz beiläufig im Gespräch. Natür-
lich ist dieses Sprichwort nur bildlich gemeint und bedeutet, dass ich etwas unter
sehr hohem zeitlichen oder körperlichen Aufwand geschafft habe.
Genauso verhält es sich mit dem Satz „ Nichts Neues unter der Sonne“, das wir
anwenden, wenn wir  z.B. in der Werbung ein Produkt angepriesen bekommen, was
es unter anderem Namen schon zig Mal zuvor gegeben hat. Oder auch bei Mode, die
nach einigen Jahren wieder auftaucht und ich das passende Kleidungsstück noch
von vor 15 Jahren ganz hinten in meinem Kleiderschrank hervorkrame. Es war eben
alles schon einmal da.

Dann kommt die Frage auf, wo diese Redewendungen eigentlich ihren Ursprung
haben. Interessanter Weise kommen viele noch heute verwendete Sprüche tatsäch-
lich aus der Bibel. Nichts Neues unter der Sonne stammt aus dem Buch Kohelet. Es
wurde bereits Mitte des 3. Jahrhunderts v. Chr. verfasst. Der Autor entwickelt dort
Gedanken über den Kosmos und kommt zu dem Schluss: Menschen kommen und
gehen. Sie sind vergänglich. Die Erde aber bleibt. Etwas Anderes ist nicht zu erwar-
ten. Etwas Neues gibt es für ihn nicht.

Auch die eingangs genannte Redewendung „ Im Schweiße meines Angesichts“
stammt aus der Bibel, nämlich aus der Schöpfungsgeschichte. Erstaunlich ist, das
es dem Ursprung nach gar nicht im Zusammenhang mit körperlicher Arbeit stand.
Denn im Paradies war Arbeit gar nicht notwendig. Den ersten Menschen war alles
gegeben, was sie zum Leben brauchten. Erst nach dem sogenannten Sündenfall
musste der Mensch durch eigene Kraft seinen Lebensunterhalt verdienen.

Es ist faszinierend, wie solche Sprichworte über so viele Jahrhunderte hinweg be-
stehen bleiben und sich im Laufe der Zeit an aktuelle Lebenssituationen anpassen.

Wenn Sie nun auf den Geschmack gekommen sind, hier noch ein paar Beispiele zum
Nachschlagen:
Gegen den Strom schwimmen (Sir. 4,26), Jemanden zum Sündenbock machen
(Lev.16,9),
Ein Herz und eine Seele sein ( Apg. 4,32), Auf keinen grünen Zweig kommen
 (Hiob 15,32) oder die Haare zu Berge stehen (Hiob 4,15)

Hätten Sie’s gewußt?

Bleiben Sie neugierig!
Ihre  Andrea Brichta (Diakonin in St. Marien Wathlingen)

Nienhagen – Kfz-Anhänger gestohlen
Celle (ots) – Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende einen
Kfz-Anhänger, der im Waldweg hinter einem PKW angehängt war. Auf dem
Anhänger befand sich ein Holzspalter, der ebenfalls gestohlen wurde. Tatzeit
war zwischen Samstag, 06.03., 20.20 Uhr und Montag, 08.03., 11.15 Uhr. Zeugen werden
gebeten, sich bei der Polizei in Wathlingen zu melden unter Telefon 05144/495460.

Einzigartige Frau gesucht?!
Dann schauen Sie doch einfach mal in den Spiegel, meine Da-
men, denn SIE SIND ALLE EINZIGARTIG… Jede von Ihnen ist
ein UNIKAT!
Und damit Frauen dies auch nicht vergessen, wurden am Inter-
nationalen Frauentag am 8. März in der Samtgemeinde Wath-
lingen an vielen Stellen Taschenspiegel mit eben jener Weisheit
von der Gleichstellungsbeauftragten der Samtgemeinde Wath-

lingen, Evelyn Hollmann an Mitarbeiterinnen in verschie-
denen Discountern und Bäckereien und an Frauen auf ihren
Wegen am Nachmittag übergeben.
„Auch wenn wir derzeit auf Abstand gehen müssen und
Präsenz-Veranstaltungen zum Frauentag leider nicht statt-
finden konnten, so sollten doch an diesem Tag Frauen ge-
ehrt und ein wenig „belohnt“ werden, die gerade in Zeiten
der Pandemie noch mehr Herausforderungen bestehen!“ so
Evelyn Hollmann.
Bleibt zu wünschen, dass wir in diese Spiegel bald ohne
Maske und mit einem erleichterten Lächeln im Gesicht
schauen können!



Unsere dörflichen Strukturen
Reflexartig wird häufig der Erhalt „unserer
dörflichen Strukturen“ beschworen. In Wirk-
lichkeit sind die Zeiten des Dorfes als weit-
gehend geschlossene, landwir tschaftlich
geprägte Siedlungs-, Wirtschafts- und Sozi-
alstruktur jedoch lange vorbei. Vielmehr ist
das Zusammenleben in unseren Dörfern
inzwischen durch große Vielfalt, zahlreiche
Möglichkeiten und viele Freiheiten gekenn-
zeichnet. Zusätzlich machen die elektroni-
schen Kommunikationsmedien, die tägliche
Mobilität sowie die Zu- und Wegzugsbewe-
gungen das ländliche Dasein immer städti-
scher. Das Verhältnis von Neu- und Altbür-
gern, Lebenswelten von Kindern und Jugend-
lichen im Dorf, das Altern im ländlichen
Raum, Ortsidentität - vieles verändert sich.
Optisch tragen weite Teile, vor allem die Neu-
bausiedlungen in unseren Dörfern, längst ei-
nen unzweifelhaft städtischen Charakter.
Die allgemeine Mobilität und die günstige Lage
zu vor allem Hannover, Gifhorn und Wolfsburg
machen die Dörfer unserer Samtgemeinde zu
attraktiven Wohnorten mit entsprechend ho-
her Nachfrage nach Bauland und Wohnraum.
Es ist daher zu entscheiden, wie unsere Ge-
meinden in Zukunft mit dieser Nachfrage um-
gehen wollen – eine komplexe Fragestellung.
Wer die Reste unserer dörflichen Strukturen
tatsächlich konservieren möchte, müsste in
der Konsequenz auf neue Baugebiete strikt
verzichten und auch das innerörtliche Bauen
nach Kräften erschweren. Das ginge mit dem
Verzicht auf die Bereicherung unserer Gemein-

den durch Zuzügler in sowohl gesellschaftli-
cher als auch wirtschaftlicher Hinsicht einher.
Zudem erscheint die vollkommene Isolation
unrealistisch. Gleichwohl verursacht weiterer
Zuzug Folgekosten für die Infrastruktur (z.B.
Kitas). Mit einem weiter erhöhten innerörtli-
chen Verkehrsaufkommen gerät der uns al-
len so wertvolle „dörfliche Charakter“ unse-
rer Ortschaften buchstäblich unter die Räder.
Neue Wohngebiete an den Rändern unsere
Gemeinden führen zum berüchtigten Flächen-
fraß: Landwirte beklagen den Verlust an land-
wirtschaftlicher Nutzfläche (wer war Verkäu-
fer!?), andere Bürger den Verlust an Fläche
für Natur und Naherholung.
Wir plädieren deswegen dafür, neue Wohn-
gebiete an den Rändern unserer Gemeinden
einstweilen weitestgehend zu vermeiden und
stattdessen vorrangig die Möglichkeiten für
die sog. Nachverdichtung zu nutzen. Darüber
hinaus ist es vielleicht nun doch an der Zeit
für die Entwicklung eines integrierten ländli-
chen Entwicklungskonzeptes (abgelehnter
Antrag der SPD-Fraktion Nhg. vom
12.01.2009, VO 0020/2009), am besten für
die Samtgemeinde als Ganzes. Mit seiner
Hilfe könnte eine langfristig angelegte Orts-
entwicklungspolitik betrieben werden, die
eine auch künftig stabile und lebendige Dorf-
gemeinschaft zum Ziel hat.
Peter Mahler
(Sprecher der SPD-Fraktionen in den Räten
der Gemeinde Nienhagen und der Samtge-
meinde Wathlingen)

Bei Abholung bitte Maske tragen und Abstand halten!

Mal zum Probieren:

Emder Currymatjessalat – frisch aus dem
Hause Fokken&Müller

Der Geschmack von mildem Millstone-Curry und tropischem
Früchtemix aus Ananas, Papaya, Guave und Äpfeln ist eine
geniale Kombination mit unseren zarten Matjesfilethappen.

500 g Schale – Fischeinwaage 250 g   5,20 €

1000 g Schale – Fischeinwaage 500 g 10,00 €
Haltbarkeit: 14 Tage bei +2 bis 7 °C

Probieren Sie auch mal von Graefke das
Heidjer Frühstücksfleisch – 180 g in Glas – 2,25 €

Telefonisch bestellen bis zum 19.03.2021 bei Bulwin - 05144 /
5605215 oder per E-Mail unter info@bulwin-fischfeinkost.de

Abholen am 25.03.2021 oder am 26.03.2021 jeweils von
9.00 bis 17.00 Uhr – Im Westfeld 10, 29336 Nienhagen
(rechts neben Sandau und Heindorff)



Wir möchten uns von Herzen bei allen bedanken, die in den
Tagen des Abschieds und der Trauer um unseren lieben
Vater, Schwiegervater und Opa

Walter Reineke
† 29.1.2021

an unserer Seite standen und ihr Mitgefühl und ihre Verbun-
denheit in liebevollen Worten und Taten zum Ausdruck
gebracht haben.
Gerade in dieser Zeit, in der man auf Nähe verzichten muss,
war die geschriebene und gesprochene Anteilnahme besonders
hilfreich.
Es war ein großer Trost zu erfahren, wieviel Liebe, Freundschaft,
Wertschätzung und Anerkennung Papa/Opa/Walter entgegen-
gebracht wurde.
Ein besonderer Dank geht auch an Herrn Pastor Schmidt-Seffers
für seine tröstenden, einfühlsamen Worte auf der Trauerfeier,
an das Beerdigungsinstitut Hartung für die liebevolle Gestaltung
der Kapelle sowie an die SpenderInnen für das Kinderheim
„Kleine Strolche“.

Cornelia + Achim
Sebastian + Sarah

Was man tief in seinem Herzen besitzt,
kann man nicht durch den Tod verlieren.

Wir nehmen Abschied von meinem lieben Mann,
unserem Vater, lieben Opa und Uropa,
Schwager und Onkel

Herbert Klos
*5.12.1935            † 25.2.2021

In Liebe und Dankbarkeit

Deine Grete
Mario und Birgit
mit Enkel und Urenkel
Inge-Lore und Walter Geßner
Monika Klos
Dirk und Heike mit Kindern

Auf Grund der aktuellen Situation fand die
Trauerfeier im engsten Familienkreis auf
dem alten Friedhof in Wathlingen statt.

Tief betroffen nehmen wir Abschied
 von unserer langjährigen Sportkameradin

Erika Grebarsche
Im September 1982  trat Erika dem SV Großmoor bei und
war als Gründungsmitglied der Gymnastiksparte und als

deren langjährige Protokollführerin dieser stets verbunden.
 Ihre freundliche, hilfsbereite Art werden wir vermissen
und sie in dankbarer und ehrender Erinnerung behalten.

Unser Mitgefühl gilt ihren Angehörigen.

SV Großmoor
 Der Vorstand

HERZLICHEN DANK
sagen wir allen, die sich in der Zeit

des Abschieds mit uns verbunden fühlten
und ihre Anteilnahme auf vielfältige

und liebevolle Weise zum
Ausdruck brachten.

Unser besonderer Dank gilt
Frau Pastorin Feddersen für

die einfühlsamen Worte sowie
dem Bestattungsinstitut Hartung
für die würdevolle Beisetzung.

Im Namen der Familie
Ingeborg Nimtz

Celle, im März 2021

Fritz
Nimtz

† 06.02.2021

Gottesdienste

Pfarrgemeinde St. Barbara zu Wathlingen
 und St. Marien zu Nienhagen

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Nienhagen

Evang.-Luth. Martinsgemeinde Großmoor

Gottesdienste u. Termine:
So. 14.03. 10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche

10.00 Uhr Kurzgottesdienst via Internet, erst ab 10.00 Uhr)
11.30 Uhr Kurzgottesdienst für die Konfirmanden

So. 21.03. 10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche
10.00 Uhr Kurzgottesdienst via Internet, erst ab 10 Uhr)
11.30 Uhr Kurzgottesdienst für die Konfirmanden

Gottesdienste u. Termine:
So. 14.03. 10:00 Uhr Gottesdienst in Großmoor
So. 21.03. 10:00 Uhr Gottesdienst in Großmoor

Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Marien Wathlingen
Gottesdienste u. Termine:
So. 14.03. 10.00 Uhr Lätare – Gottesdienst mit Aufstellungspredigt, Pastor Schultheiß
So. 21.03. 10.00 Uhr Judika – Gottesdienst, Pastor Junge

St. Ludwig in Celle:  Sonntag - Hochamt um 11.00 Uhr
St. Hedwig in Celle: Samstag - Vorabendmesse um 18.00 Uhr
St. Marien in Nienhagenalle 14 Tage!
Samstag - Vorabendmesse -  18.00 Uhr    13.03.2021/ 27.03.2021 etc. )



Mehrgenerationenhaus KESS Nienhagen
Zentrale: Herzogin-Agnes-Platz 1 · Tel. 05144/970627 · Fax 05144/971428

mgh@Familienzentrum-KESS.de · www.familienzentrum-kess.de · blog.familienzentrum-kess.de

KESS Wathlingen
Zweigstelle: Am Markshof 2
KESS Wienhausen
Zweigstelle: Hofstraße 5

Familien-, Senioren- und Integrations-
büro der Samtgemeinde Wathlingen
ist für die Erledigungen dringender

Angelegenheiten geöffnet und bleibt
Ansprechpartner vor Ort!

KESS Nienhagen
Montag - Freitag, 9.00 - 12.00 Uhr

und 15 - 17 Uhr

KESS Wathlingen
Montag - Freitag, 9:00 - 11:00 Uhr

Für ein persönliches Gespräch verein-
baren Sie bitte telefonisch einen

Termin. Tel. 05144 97 06 27

Selbstverständlich werden alle erforderli-
chen Hygienemaßnahmen eingehalten!

Sorgentelefon der
Samtgemeinde Wathlingen

Rufen Sie uns gerne an, wenn Sie…
... unter den Folgen der Corona-Krise ökonomisch
     besonders leiden.
... kurzfristig telefonische Unterstützung brauchen
     bei der Nutzung von PC, Handy oder Tablet.
... Hilfe beim Ausfüllen von Formularen
     benötigen.
... Fragen rund um das Thema „Kinderbetreuung“
     haben.
... wenn Sie einfach mal jemanden zum Reden
     brauchen.

Alle Telefonate werden selbstverständlich
vertraulich behandelt.

Das Sorgentelefon und das Familien- und
Seniorenbüro sind während unserer Öff-
nungszeiten im KESS Nienhagen telefonisch
erreichbar unter 05144 97 06 27

Kostenlose Pflegeberatung
für gesetzlich Krankenver-

sicherte im KESS Nienhagen
Sie benötigen Infor-
mationen, Beratung
oder Hilfe rund um das
Thema Pflege?
Das Seniorenbüro der
S a m t g e m e i n d e

Wathlingen bietet in Kooperation mit dem Senioren-
und PflegeStützpunkt Niedersachsen wieder jeden 2.
Montag im Monat von 15:00 bis 16:00 Uhr vor Ort
eine Beratungstermin unter Einhaltung aller erforderli-
chen Hygienemaßnahmen an:
Montag, den 12.04.21 telefonische Anmeldung im
KESS-Büro erforderlich!
Beratung zu folgenden Themen: Ambulante, teilstatio-
näre und stationäre Pflegeangebote, Leistungen sozialer
Stellen und Kassen, Hilfsmittel und Versorgung, Entlas-
tungsangebote für pflegende Angehörige, Ehrenamtliche
Dienste, Wohnraumanpassung, Selbsthilfegruppen, Reha-
bilitation, Vorsorge und mehr.
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Neu! Online-Angebot!
Familiensprechzeit – einfach

 miteinander reden

königlichen Spiels ein
und machen Sie mit vie-
len Übungen und Spie-
len mit den Schachfigu-
ren und deren Regeln
vertraut. Den Abschluss
wird die Prüfung zum
Bauerndiplom darstel-
len, den Sie nach dem
Kurs sicherlich locker bestehen werden.
Der Kurs ist an alle Interessierten gerichtet, die über einen Com-
puter mit WebCam und Mikrofon verfügen, um am Online-
Kurs teilzunehmen.
KursNr.: 2472, 18.03. - 15.04.21
Donnerstag, 20:00 Uhr - 21:30 Uhr
Kursleitung: Andreas Welzien, erfahrener Schachspieler
Kursgebühr: 50,-€ für 5 Einheiten

Online-Kurs:
Programmieren für Anfänger

Wenn Sie schon immer mal wissen wollten, wie man program-
miert und beeindruckende Programm erstellt, dann ist dieser
online-Kurs der Richtige. Wir steigen ein mit der Programmier-
sprache Python (sehr gut für Anfänger aber auch Fortgeschrit-
tene geeignet). Der Kurs richtet sich an alle Interessierten von
14-99 Jahre, die über einen Computer mit WebCam und Mi-
krofon verfügen, um am online-Kurs teilzunehmen.
Betriebssystem ist egal, da Python auf Windows, Mac und Li-
nux läuft.
KursNr.:2473, 22.04. - 03.06.21
Donnerstag, 19:00 Uhr - 21:00 Uhr
Kursleitung: Andreas Welzien, erfahrener Programmierer
Kursgebühr: 80,-€ für 6 Einheiten á 2 Std.
Und so geht es:
Sie melden sich einfach telefonisch im KESS unter 05144 97
06 27 oder per Mail unter mgh@familienzentrum-kess.de an.
Dann erhalten Sie nach Rücksendung des Anmeldeformulars
einen Link per Mail für Ihre Kursteilnahme.

KESS · KESS · KESS · KESS · KESS

Bacharie zur Passionszeit mit Saxophon, Piano und Cello im Gottesdienst in Nienhagen
Am kommenden Sonntag, dem 14. März überträgt die Kirchengemeinde Nienhagen zeitgleich zum Gottesdienst in der Laurentiuskirche wieder einen digitalen Kurzgottesdienst.
Besondere Gäste sind diesmal Maike Jensen (Piano), Dorothee Pöhl (Cello) und Dima Mondello (Saxophon). Die drei Musiker präsentieren unter anderem eigens arrangierte Choräle
und dazu die Arie „Erbarme dich, mein Gott“ aus der Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach. Pastorin Rena Seffers hält die Predigt. Der Link zum Digitalgottesdienst wird über
die Homepage bekanntgegeben werden. Aufgrund der begrenzten Anzahl der Plätze in der Kirche ist eine telefonische Anmeldung unter Tel. 05144/ 1398 empfohlen.

Kleidersammlung
Kleidung – Schuhe –

Haushaltswäsche
der Ev.-luth.

Kirchengemeinde
Großmoor

Bringen Sie
bitte Ihre Klei-
dung und
Schuhe sowie
Haushaltswä-
sche im Plas-
tikbeutel oder
gut verpackt
am Montag,
15. März 2021
und Dienstag,
16. März 2021
zu folgender Sammelstelle:
Großmoor: Martinskirche
Für Ihre Unterstützung danken Ihnen Ihre
Kirchengemeinde und die Deutsche Klei-
derstiftung. Bitte geben Sie nur Spenden
in guter Qualität ab!

In diesen Zeiten sich virtuell treffen und miteinander re-
den:
Montag, 14.00 Uhr - 16.00 Uhr
Dienstag, 11.00 Uhr - 12.30 Uhr
Mittwoch, 11.00 Uhr - 13.00 Uhr
Sigrid Thöling und Angelina Haupt freuen sich auf einen
regen Austausch!
Einfach telefonisch oder per Mail anmelden und Sie er-
halten einen Link zum Onlineportal!

BILDUNG für ERWACHSENE
Neue digitale Angebote!

Online-Kurs:
Schach für

Jung und Alt
vom Anfänger zum Bauerndiplom für Interessierte von 9 -
99 Jahre
In diesem online Kurs weihen wir Sie in die Geheimnisse des

KESS · KESS · KESS · KESS · KESS

KESS · KESS · KESS · KESS · KESS
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SOVD Ortsverband Nienhagen bietet Hilfe bei Impfterminen
Corona-Impfung: Hilfe bei der Vereinbarung von Impfterminen und Fahr- und Begleitservice zum Impfzentrum

Behindertengruppe Wathlingen/Flotwedel
Endlich wieder: Verkauf von Türkränzen

Hänigser Flohmarkt am 28. März 2021 abgesagt

Seit Januar unter-
stützt der SoVD
Ortsverband Nien-
hagen seine Mitglie-
der wie auch die Se-
nioren der Gemein-
de Nienhagen bei
Fragen zu den Imp-
fungen und bei der
Terminvereinba-
rung. Da nicht alle
impfberechtigten
Personen selber
zum Impfzentrum
fahren können und
in vielen Fällen An-
gehörige oder Be-
kannte nicht n der

Lage sind zu helfen, hat der Vorstand in Ab-
sprache mit dem Landesverband der SoVD
in Hannover beschlossen, einen Fahrdienst
zu organisieren. Man wollte schnell und un-
kompliziert helfen. „Wir möchten diesen Men-
schen die Möglichkeit geben, sich auch tat-
sächlich impfen zu lassen“, erläutern Her-
mann Kesselhut, Vorsitzender des SoVD-
Or tsverbandes Nienhagen und Friedrich
Schwanecke, Vorsitzender des Seniorenbei-
rates der Gemeinde Nienhagen. Hierbei wer-
den die Vorstandsmitglieder des SoVD Orts-

verbandes von vielen ehrenamtlichen
Helfern aus den eigenen Reihen wie
auch vom Seniorenbeirat der Gemein-
de Nienhagen unterstützt. Zudem ist
man im stetigen Austausch mit dem
Familienzentrum Kess Nienhagen, um
immer auf dem aktuellsten Stand zu
sein. Mehr als 100 Telefonate haben
die Ansprechpartner des Ortsverban-
des und des Seniorenbeirates bisher
zum Impfen geführt und Hilfestellung
zu den verschiedensten Fragen gege-
ben. Mehr als 30 Mitglieder über 80
Jahre, aber auch einige Impfberech-
tigte aus der Gemeinde Nienhagen,
konnten auf die Warteliste gesetzt
werden. Inzwischen wurden auch
schon mehrere Fahrten zum Impfzen-
trum Celle durchgeführt. Dies hat bisher pro-
blemlos geklappt, ohne lange Wartezeiten.
Alle Fahrgäste waren begeistert von dem rei-
bungslosen Ablauf im Impfzentrum Celle wie
auch von der Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft
und Unterstützung der dortigen Mitarbeiter.
Selbstverständlich ist der Fahrdienst kosten-
los und die Rückfahrt mit inbegriffen. 5 Fah-
rer/innen aus den Reihen des SoVD Ortsver-
bandes Nienhagen begleiten unter strenger
Einhaltung aller geltenden Abstands- und Hy-
gieneregeln sowie Schutzvorschriften zu den

Impfterminen nach
Celle. In jedem
PKW darf maximal
ein Impfwilliger mit
Begleitung entfernt vom Fahrer im hinteren
Bereich des Wagens Platz nehmen. Auch
sind die Fahrer/innen die ganze Fahrt über
mit FFP2-Masken unterwegs. Hierfür gibt es
eine Ausnahmege nehmigung, da das Tra-
gen von Schutzmasken für Autofahrer wäh-
rend der Fahrt eigentlich untersagt ist. „Die
Sicherheit und Gesundheit derer, die unse-

ren Fahr- und Begleitdienst in Anspruch neh-
men, ist uns natürlich wichtig“, sagt Hermann
Kesselhut dazu. Auf eine Einschränkung
müssen die Organisatoren jedoch hinweisen:
Nicht möglich ist die Beförderung von Per-
sonen, die auf einen Rollstuhl angewiesen
sind. Diese sollten sich bitte an ihre Kran-
kenkasse wenden und um einen Transport-
schein für Krankenfahrten bitten, da die eh-
renamtlichen Fahrer nicht ausgebildet sind
und die Autos hierfür nicht ausgestattet sind.
Rollatoren werden aber mitgenommen. Die
Fahrer holen die Senioren nach vorheriger Ab-
sprache von zu Hause ab, sind beim Einstei-
gen und Aussteigen behilflich, begleiten beim
Impfzentrum auf Wunsch bis zur Anmeldung
und bringen sie selbstverständlich auch
wieder nach Hause. Wer Fragen hat, Hilfe bei
der Terminvereinbarung benötigt oder den
Fahr- und Begleitdienst in Anspruch nehmen
möchte, dem stehen
Roswitha Sartorius 0173-2664527
Annette Kesselhut 0172-5111046
Friedrich Schwanecke 0176-57658525
Hermann Kesselhut 05144-971506 oder
0171-1906734
vom SoVD- Ortsverband Nienhagen und vom
Seniorenbeirat der Gemeinde Nienhagen als
Ansprechpartner weiterhin zur Verfügung.
Fotos: Roswitha Sartorius

Die Behindertengruppe Wathlingen/Flotwe-
del ist auch in dieser Zeit aktiv. Treffen sind
leider noch nicht möglich – da bringt der
Sommer hoffentlich wieder Möglichkeiten.
Der Kontakt zueinander wird derzeit über
Telefon, WhatsApp und die guten alten Brie-
fe gehalten. Ab und an sind Einzeltreffen
draußen möglich, aber so gemütliche und
fröhliche Gruppenabende sind derzeit noch
nicht drin. Aber eins ist sicher: sobald es
möglich ist, ist eine große Wiedersehensfei-
er angesagt! Die „Basteldamen“ sind wieder

Aufgrund der aktuellen Corona Beschlüsse
und den damit bestehenden Beschränkun-
gen, musste das Team Flohmarkt der Kunst-
spirale den März Flohmarkt absagen.
„Wir bedauern diese Entscheidung, aber die
Beschlussvorlage lässt uns keine andere
Wahl“, so die Teamleitung.
Die Flohmarktleitung hofft nun die neue Sai-
son im April beginnen zu können.

„Alle bisherigen Anmeldungen behalten ihre
Gültigkeit, so dass erst wieder Anfang Mai
neue Anmeldungen berücksichtigt werden
können“, erläuter te die Flohmarktleitung.
Bis dahin hoffen die Mitglieder des Floh-
marktteams auf sinkende Zahlen und auf
weitere Lockerungen, um dann wieder al-
len Einwohnern ein Stöbern auf dem Floh-
markt anbieten zu können.

GRUNDSCHULE WATHLINGEN
Anmeldung der Schulanfänger

für das Schuljahr 2022/23
Alle Kinder, die vom 01.10.2021 bis zum
30.09.2022 das 6. Lebensjahr vollenden, wer-
den im Schuljahr 2022/2023 schulpflichtig
und müssen schon jetzt in der Grundschule
angemeldet werden. Das betrifft auch die Kin-
der, die voraussichtlich nicht die reguläre oder
hiesige Grundschule besuchen werden, z.B.
Katholische Grundschule, Sprachheilschule,
Paul-Klee-Schule.
Die Anmeldung erfolgt im Geschäftszimmer
der Grundschule Wathlingen am:

Mittwoch, 17.03.2020
von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr.
Donnerstag, 18.03.2020
von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr.
Bitte beachten Sie die aktuellen Abstands- und
Hygieneregeln! Die Geburtsurkunde Ihres Kin-
des und der Impfausweis mit den eingetrage-
nen Masernimpfungen sind vorzulegen.
Sollten Sie zu diesen Terminen verhindert sein
oder Rückfragen haben, so rufen Sie uns bit-
te unter der Telefonnummer 05144-673 an.

Die LandFrauen laden ein:
Diese Saison  ist alles anders. Wir
sehen uns treffen uns nur einzeln
und bleiben auf   Distanz.   Trotz-
dem halten wir zusammen. Das wollen wir jetzt vor Os-
tern  deutlich  zeigen. Dazu benötigt man nur ein gelbes
Band, und oder ein, oder mehrere gelbe Eier ( echt, oder
Plastik, egal!). Jede LandFrau, die unsere Aktion mitma-
chen möchte, soll eine Schleife, oder ein Ei in den Garten,
oder ins Fenster hängen. Damit setzen wir überall in unse-
ren beiden Dörfern ein Zeichen der Verbundenheit und
zeigen: Wir LandFrauen halten auch in schwierigen Zeiten
zusammen. Natürlich ist die Teilnahme an dieser Aktion
völlig freiwillig. Wer Lust dazu hat, macht mit. Wir, vom
Vorstand, freuen uns auf „gelbe“ Dörfer. Seid alle lieb ge-
grüßt und bleibt bitte gesund. Klaudia Piliptschuk

Neuer erster Vorsitzender beim LSV Burgdorf
Mit Jürgen Habel hat
der Luftspor tverein
Burgdorf bei seiner On-
line-Jahreshauptver-
sammlung einen neu-
en ersten Vorsitzenden
gewählt. Jürgen ist seit
vielen Jahren als Flug-
lehrer im LSV tätig und
hat seine Lizenz als Se-
gelfluglehrerprüfer er-

weitert. Burkhardt Veldten, der auf eigenen
Wunsch aus dem Vorstand ausschied, hatte

die Geschicke der Segelflieger in Ehlershausen
zuvor acht Jahre lang geleitet, wofür ihm herz-
lich gedankt wurde. Alle weiteren zur Wahl ste-
henden Vorstandsmitglieder wurden in ihren
Ämtern bestätigt. So bleibt etwa Ralf Freyer
technischer Referent und Lukas Stief Leiter der
Jugendgruppe. Als nächstes steht die techni-
sche Abnahme der Flugzeuge an, erst danach
kann die Flugsaison Mitte März - je nach Pan-
demiebedingungen - starten. Sobald Besucher
auf dem Flugplatz und Gastflüge wieder erlaubt
sind, informieren die Segelflieger über ihre
Webseite www.lsv-burgdorf.de.

Einsteigen bitte – Rosi
Beckmann nutzt den Fahr-
dienst des SoVD Ortsver-
bandes Nienhagen, um
ihrem Impftermin wahr-
nehmen zu können

Ohne Warteschlangen kann
Ida Forster das Impfzentrum
Celle betreten

Klaus Krause vor dem Ein-
gang des Impfzentrums
Celle, zu dem er ohne den
Fahrdienst des SoVD
Ortsverbandes Nienhagen
nicht hingekommen wäre

sehr fleißig  und haben fröhliche, österliche
und frühlingshafte Buchsbaumtürkränze an-
gefertigt, die am Samstag, den 27. März ab
9.30 Uhr bei REWE in Wathlingen verkauft
werden. Die Behindertengruppe Wathlingen/
Flotwedel freut sich auf Sie. Es wird solange
verkauft, wie Kränze da sind. Natürlich sind
wieder alle Kränze ehrenamtlich zugunsten
der Gruppe hergestellt. Ein ganz großes Dan-
keschön an die „Basteldamen“.
Am Stand beachten bitte alle die mittlerweile
gut bekannten Coronaregeln.

UWG lädt am Sonntag zum Video-Gespräch:
Unabhängige Politik in der
Samtgemeinde Wathlingen

Wege und Erfahrungen aus
der Kommunalpolitik der Ge-
meinde Nienhagen und der
Samtgemeinde Wathlingen",
darum geht es beim Online-
Gespräch mit dem Alexan-
der Hass (stellvertretenden
Samtgemeindebürgermeis-
ter). Die UWG lädt alle ein,
die sich für unabhängige
Politik ohne Parteibuch inte-
ressieren. Politikerfahrung
ist nicht erforderlich. Weite-
re Themen können sein:  Entwicklung, Gewer-
beansiedlung und Stand Glasfaseranschluss
in der Samtgemeinde. Wie geht es nach der

Corona-Krise für die Wirt-
schaft, Gastronomie und
Einzelhandel  weiter. Wird
Kultur nach Corona weiter
machen können?
Termin: Ob in einzelnen Ge-
sprächen oder in der Grup-
pe. Sie entscheiden.
Background: Alexander
Hass (50) ist Betriebsleiter
des Eigenbetriebs Kultur,
Tourismus, Stadtmarketing
bei der Hansestadt Uelzen.

14.03.2021; Zeiten nach Absprache. Anmel-
dung und Infos gerne über WhatsApp 0172-
4477503 oder Info@uwg-Nienhagen.de

Redaktionsschluss!

oder bis Mittwoch, 17.  März bis 12.00 Uhr
direkt beim Großmoorer Verlag,  29352 Großmoor,
Gartenstraße 11, Tel. 05085/7427 · Fax 7499 · E-Mail: Moorverlag@t-online.de

Dienstag, der 16. März 2021 bis 16.00 Uhr
im Rathaus Wathlingen, im Bürgerbüro, Am Schmiedeberg 1, 29339 Wathlingen,
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FIRMA Bongert
W A T H L I N G E N

Jeder Anruf lohnt sich!
Tel. 0173/4517123

Wir bieten an:
• Kleinabrisse
• Haushaltsauflösungen
• Entrümpelungen und Entsorgungen aller Art
• Umzüge nach Vereinbarung
• Kleintransporte aller Art
• Gartenarbeiten
• Gartenabfälle
• Dachrinnensäuberungen
• Müll-/Schuttabfuhr aller Art
• Schrottabholung aller Art
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

FISCH SCHMIDT
Frisch- und Räucherfisch · Hausgemachte Salate
Grätenfreie Fischfilets zum Braten oder Grillen

Zur Verstärkung unseres Teams suchen

wir zum nächstmöglichen Termin eine/n

Verkäufer/in (m,w,d) in Voll-/Teilzeit/450 € Basis

Der Verkauf im mobilen Fischhandel und unsere

eigene Salatproduktion bieten Ihnen eine

interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit

29352 Großmoor · Tel. 05085-7126
www.fisch-schmidt.de

Seit 1949

Quer-
einsteiger
willkommen!


